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I. Vermdlinillleii >mi> Entscheidungen.
i.

(Gewerbe und Firmataxen mit Rücksicht auf die
neuen Personalstenern .)

Die k. k. Finanz -Landes -Direction hat mit Erlass vom
26 . December 1897 , Z . 77161 (M .-Z . 2022 ex 1898/XVII ),
dem Wiener Magistrate und den magistratischen Bezirksämtern
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Nach T .-P . 43 b 1 des Gesetzes vom 13 . December 1862 , R .-G .-Bl.
Nr . 89 , beziehungsweise Z 3 des Gesetzes vom 9. Juli 1891 , N .-G .-Bl . Nr . 97,
unterliegen Eingaben , wodurch der selbständige Betrieb eines freien Gewerbes
bei der Behörde angemeldet oder die zum Gewerbsbetriebe erforderliche Con-
cession der Behörde angesucht wird , und um Befugnisse von Privatagentien
einem nach der Bevölkernngszahl des betreffenden Ortes abgestnften Fixstempel
von 1 fl. 50 kr., 2 fl., 3 fl. oder 4 fl. für den ersten Bogen.

Für den Fall jedoch, als 10 Percent des Jahresbetrages der von dem
bezüglichen Gewerbsbetriebe entfallenden directen Steuer ohne Zuschläge obige
für den ersten Bogen der Eingabe zu entrichtende feste Stempelgebür über¬
steigen, ist dieser Mehrbetrag zugleich mit den directen Stenern vom Gewerbs-
bctriebe zur unmittelbaren Entrichtung vorzuschreiben und zugleich mit der
ersten Rate derselben zu erlegen.

Weiters unterliegen nach T .-P . 43 1 1 des Gesetzes vom 13 . December
1862 Eingaben um Eintragung der Firma oder der Änderung einer bereits
eingetragenen Firma oder der Inhaber derselben in die von den Handels¬
gerichten zu führenden Handelsregister dem Stempel von 10 fl vom ersten
Bogen.

Hat jedoch die eingetragene Unternehmung an einjährigen landesfürst¬
lichen directen Stenern ohne Zuschläge mit Beziehung ans den Zeitpunkt des
Einlragungsgeschäftes mehr als 100 fl. zn zahlen , so sind 10 Percent von
dem Mehrbeträge dieser Stenern unmittelbar zu entrichten , deren Vorschreibung
durch die Steuerbehörde erfolgt.

Da mit 1. Jänner 1898 das Personalsteuergesetz vom 15 . October 1896,
N .-G .-Bl . Nr . 220 , in Wirksamkeit tritt , die T .-P . 43 b 1 und l 1 aber bis¬
her eine gesetzliche Abänderung nicht erfahren hat , so wird zufolge Erlasses

des hohen k. k. Finanzministeriums vom 19 . December 1897 , Z . 63122 , daraus
aufmerksam gemacht, dass unter den Bezeichnungen „ Jahrcsbetrag der von
dem bezüglichen Gewerbsbetriebe entfallenden directen Steuern ohne Zuschläge"
und „ einjährige landesfürstliche directe Stenern ohne Zuschläge " künftighin die
allgemeine Erwerbstener , beziehungsweise die Erwerbstener nach dem II . Hanpt-
stücke des Personalsteuergesetzes zn verstehen ist und die Einschränkung „ ohne
Zuschläge ", soweit darunter nicht etwa  Fondsznschläge verstanden werden , ihre
Bedeutung verliert , da die neue Erwerbstener staatliche Zuschläge nicht kennt.

2 .

(Änderungen des Reise - und Geschästsplanes für
die Controlversnmmlungen in Wien .)

Die k. k. n .-ö . Stalthallerei hat mit Erlass vom 11 . Mai
1898 , Z . 42981 (M .- Z . 88821/XVI .) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gemacht:

Das k. u . k. 2. Corps -Commando in Wien hat laut Zuschrift vom
5 . Mai 1898 , M .-A.-Nr . 4605 , im hierämtlichen Einvernehmen über die vom
k. u. k. Ergänzungsbezirks -Cominaiido Nr . 4 in Wien einvernehmlich mit
dem Wiener Magistrate gestellten Anträge , wie folgt , entschieden:

1 . Für die Vornahme der Hanptcontrole in Wien wird statt wie bisher
die Zeit vom 12 . October bis 15 . November jene vom 1 . October bis
15 . November festgesetzt.

2 . An den in die Zeit vom I . October bis 15 . November fallenden
Sonn - und Feiertagen ist eine Controlversammlnng nicht vorznnehmen.

3 . Für die Nachcontrole wird von der Normierung eines bestimmten
Zeitraumes abgesehen und dessen Feststellung der Vereinbarung des Ergänznngs-
bezirks-Commandos und des Wiener Magistrates überlassen.

4 . Die Nachcontrole muss jedenfalls noch im Monate November dnrch-
geführt und beendet werden.

Hiezu wird der Magistrat zur Wissenschaft und entsprechenden Berichti¬
gung des mit dem h. o. Erlasse vom 12 . September 1895 , Z . 85018 , hinans-
gegebenen Reise- und Geschäflsplancs (vom 4. September 1895 , M .-A .-
Nr . 11002 , des k. u . k. 2 . Corps -Coinmandos ) für die jährlich vorznuehmenden
Controlversammlungen mit „ bleibend gütigen Controltagen " , sowie mit dem
Beifügen in die Kenntnis gesetzt, dass das k. n. k. Ergänzungsbezirks-
Commando Nr . 4 von dem genannten Corps -Commando verständigt worden ist.
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3
(Verbot des Hausierhandels in Karausebes ( Comitat

Krass «» Szörvnyl . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 26 . Mai

1898 , Z . 45942 (M .-Z . 97979/XVIII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes betanntgegeben:

Laut einer an das h. k. k. Ministerium des Innern gelangten Mit-
theilung des kgl. nng . Handelsministeriums vom 29 . März d. I ., Z . 18151,
wurde die Ausübung des Hausierhandels in der Stadt Karausebes >.Coimtar
Krassü -Szöreny ) unter Ausrechthallung der im Z 17 der bestehenden Hausier¬
vorschriften und in den diesen Paragraphen ergänzenden Nachtragsverordnnngen
den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte verboten.

4 .
(Auslösung der Bezirkskrankeneassa Hietzing Um¬
gebung und Vereinigung derselbe » mit der Wiener

Bezirkskrankeneassa .)
Erlass des k. k. Statthalters vom 3 . Juni 1898 , Z . 48149,

an die k. k. Bezirkshauptmamischaft Hietzing - Umgebung (M .-
Z . 102I48/XVIII ) :

Die k. k. n .-ö. Statthalterei findet in Genehmigung des von der General-
Versammlung der Bezirkskrankeneassa Hietzing - Umgebung am 17 . April 1898,
statutenmäßig gefassten Beschlusses und mit Rücksicht auf die von dem Vor¬
stande der Wiener Bezirkskrankeneassa diesfalls erklärte Zustimmung die Be-
zirkslrankencassa Hietzing -Umgebung (bestehend aus den Gerichtsbezirken Nen-
lengbach und Pnrkersdorf und dem nicht in das Wiener Gemeindegebiet
fallenden Theile des Gerichtsbezirkes Hi»tzingl gemäß § 12 , Absatz 3 und Z 40,
Absatz 4 des Krankenversichernngsgesetzes mit 30 . Juni 1898 anfznlösen und
deren Vereinigung mit der Wiener Bezirkskrankenkassa mit 1. Juli 1898 zu verfügen.

Die Wiener Bezirkskrankeneassa hat in alle Rechte und Pflichten der Bezirks-
krankencassa Hietzing -Umgebung einzntreten.

Es ist selbstverständlich seitens der letzteren Cassa bis zur Einstellung
ihrer Functionen alles zn unterlassen , was das Vermögen dieser Cassa
wesentlich beeinträchtigen oder die Wiener Bezirkskrankeneassa als Rechtsfolgen,!
nngebürlich belasten würde.

Ferner findet die Statthalterei vom 1. Juli 1898 angefangen , die Hand¬
habung der staatlichen Beaufsichtigung der Wiener Bezirkskrankeneassa hinsicht¬
lich der Entscheidung der im Z 44 , Absatz 1 K.-V .-G . bezeichneten Streitig¬
keiten zwischen den versicherungspflichtigen Mitgliedern der Cassa und den
Arbeitgebern in dem Amtsbereiche der Bezirkshauptmannschaft Hietzing -Um¬
gebung , dann zwischen solchen Arbeitgebern und der Wiener Bezirkskrmiken-

assa der k. k. Bezirkshauptmannschast Hietzing - Umgebung zu übertragen,
während in allen anderen Richtungen der Wiener Magistrat auch weiterhin
als Aufsichtsbehörde zu fungieren hat.

Hievon ist die Bezirkskrankeneassa Hietzing-Umgebung sofort zn verständigen.

5 .
(Verpslegsgebnren ungarischer allgemeiner Kranken-

hänser . )
Das kgl . iliig . Ministerium des Innern hat mit Zuschrift vom

5 . Juni 1898 , Z . 59395 (M .-Z . 108950/XVI ) , dem Wiener-
Magistrate nachstehenden zweiten Nachtrag zum Verzeichnisse über
die für die öffentlichen Krankenanstalten in Ungarn pro 1898
festgesetzten Verpflegsgebüren übermittelt:

Öffentliches Krankenhaus in Nagy -S zent - Miklös.
Verpflegsgebür für die Zeit vom 1. Jänner bis 31 . December 1898

täglich 70 kr.
Die im Verzeichnisse Z . 9853 ex 1898 mit täglich 59 kr. festgesetzte

Verpflegsgebür ist hiemit nngiltig geworden.

«.
(Commis benöthigen kein Arbeitsbuch .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 7 . Juni
d. I ., Z . 33780 (Z . 46403/11 . Bezirk ) , dem magistratischen
Bezirksamte für den II . Bezirk Folgendes eröffnet:

Die k. k. Statthalterei findet dem Necurse des Gemischtwaren -Verschleißers
D . N . in Wien gegen das dortämtlichc Erkenntnis vom 27 . December 1897,
Z . 4732 St .-N ., mit welchem derselbe wegen Aufnahme des Coinnns W . S.
ohne Arbeitsbuch mit 10 fl , eventuell 48 Stunden Haft bestraft wurde , Folge
zn geben und das angefochtene Erkenntnis mangels eines strafbaren That-
bestandes zn beheben , weil der genannte Commis zn dem „ Kaufmännischen
Hilfspersonale -' im Sinne des 8 79 G .-O . gehörte , demnach nicht mit einem
Arbeitsbnche zu versehen sein hatte.

Die Beilagen des Berichtes vom 6. April 1798 , Z . 2276 , folgen zurück.

7 .
(Gemeindeznschlag zur staatlichen Totalisatenrstener . )

Verordnung der Ministerien der Finanzen und des Innern
vom 14 . Juni 1898 , womit nach Einvernehmung des nieder¬
österreichischen Landesansschnsses zur Durchführung der Gesetze
vom 22 . März 1898 , L.-G .-Bl . Nr . 15 und 16 , betreffend die
Einhebnng eines 40percentigen Zuschlages zu der durch das Gesetz
vom 31 . März 1890 , N .-G .-Bl . Nr . 53 , eingeführten staatlichen
Abgabe von den durch besondere Unternehmungen (Totalisatenre)
vermittelten Wetten im Erzherzogthnme Österreich unter der Enns
mit Ausschluss der Neichshanpt - und Residenzstadt Wien , dann
betreffend die Einhebnng eines 40pereentigen Zuschlages zn der
gedachten staatlichen Abgabe in der Neichshanpt - und Residenz¬
stadt Wien , Vorschriften erlassen werden (L.-G .-Bl . Nr . 46 ) :

8 1-
Die im Z 7 des Gesetzes vom 31 . März 1890 , R .-G .-Bl . Nr . 53 , be¬

zeichneten Unternehmungen , welche in der Reichshaupt - und Residenzstadt Wien
ihren Sitz haben und daher die staatliche Abgabe von den durch sie vermittelten
Wetten bei der k. k, Taxamtscassa oder einer k. k. Finanz - und gerichtlichen
Depositencassa in Wien entrichten , haben gleichzeitig, das ist innerhalb der für
die Entrichtung der staatlichen Abgabe im Z 12 der Ministerialverordnung
vom 26 . Mai 1890 , N .-G .-Bl . Nr . 93, festgesetzten achttägigen Frist einen
40percentigen Zuschlag zn der staatlichen Abgabe , und zwar , wenn die Wett¬
rennen , Regatten n . dgl. in der Neichshanpt - und Residenzstadt Wien ab¬
gehalten werden , zn Gunsten des Wiener allgemeinen Versorgungsfondes bei
der städtischen Hanptcassa in Wien ; wenn aber die Wettrennen , Regatten
n. dgl . im Erzherzogthnme Österreich unter der Enns mit Ausschluss von
Wien abgehalten werden , an den niederösterreichischen Landesausschnss beim
Landcs -Obereinnehmeramte in Wien in der Regel ohne amtliche Bemessung
einzuzahlen.

Hiebei ist der Cassa gleich mit dem schuldigen Betrage als Gegenschein
eine Abschrift des im Z 12 der Ministerialverordnung vom 26 . Mai 1890,
R .-G .-Bl . Nr . 93 , angeordneten Journales zu übergeben , in welchem nach
der Colonne ..Abgabe nach Z 7 des Gesetzes vom 31 . März 1890 , N .-G .-Bl.
Nr . 53 (5 Percent von dem Gesammtnmsatze ) " eine neue Colonne mit der
Überschrift : „40percentiger Zuschlag zu vorstehender Abgabe " einzusügen ist.

8 2.
Unternehmungen der im Z 7 des Gesetzes vom 31 . März 1890 , N .-G .-Bl.

Nr . 53 , bezeichneten Art , welche in Niederösterreich mit Ausschluss von Wien
ihren Sitz haben , haben den mit dem Gesetze vom 22 . März 1898 , L.- G .-Bl.
Nr . 15, angeordneten 40percenrigen Zuschlag zu der staatlichen Abgabe von
den durch sie vermittelten Wetten bei dem zur Empfangnahme der staatlichen
Abgabe berufenen Steneramte (Hauptsteueramt ) gleichzeitig mit dieser Abgabe
einzuzahlen.

Hiebei ist dem Amte außer dem im Z 12 der Ministerialverordnung
vom 26 . Mai 1890 , N .-G .-Bl . Nr . 93 , angeordneten Journale , in welchem
nach der Colonne „ Abgabe nach Z 7 des Gesetzes vom 31 . März 1890,
R . - G .-Bl, , Nr . 53 (5 Percent von dem Gesammtnmsatze )" eine neue Colonne
mit der Überschrift : „40percenliger Zuschlag zn vorstehender Abgabe " ein¬
zufügen ist, auch eine von der Partei unterfertigte Abschrift eben dieses
Journales zn übergeben.

Der eingezahlte Znschlagsbetrag ist vom Steueramte in dem — dem
Conto -Corrente -Jonrnale beiliegenden — Etat -Snbjournale für den Landes¬
fond in Empfang zu stellen und die betreffende Post mit der nach dem vor¬
hergehenden Absätze von der Partei zu überreichenden Jonrnalsabschrift zu
belegen . Diese den Zuschlag betreffende Empfangspost ist bei der die staatliche
Abgabe betreffenden Empfangspost im Hilfsjonrnale für die von Gesellschaften,
Anstalten und Vereinen unmittelbar entrichteten Gebüren anznmerken.

8 3.
Die Bestimmungen der 1 und 2 sind in jenen Fällen sinngemäß

anzuwenden , wo die Unternehmung außerhalb Wiens in Niederösterreich ihren
Sitz hat und das bezügliche Wettrennen n . dgl . in Wien abgehalten wird;
ferner für jene Fälle , in welchen die Wettnnternehmung ihren Sitz außerhalb
Niederösterreichs hat , das bezügliche Rennen aber in Niederösterreich abgehalten
wird — mit der Maßgabe , dass der Zuschlag , je nachdem die betreffenden
Wettrennen , Regatten n . dgl. in Wien oder in Niederösterreich mit Ausschluss
von Wien abgehalten werden , bei der städtischen Hanptcassa in Wien oder
beim Landes -Öbereinnehmeramte in Wien einznzahlen ist.

8 4.
Tritt der Fall ein, dass bezüglich der im Z 7 des Gesetzes vom 31 . März

1890 , N .- G .-Bl . Nr . 53 , angeordneten staatlichen Abgabe eine ämtliche Be¬
messung stattgefnnden hat , weil dies von der Partei gewünscht wird oder-
weit die schuldige Einzahlung unterlassen wurde , so ist mit demselben Zahlnngs-
anftrage auch der 40percentige Zuschlag vorzuschreiben.

Die zur Bemessung berufene Finanzbehörde erster Instanz (Central-
Taxaint , Finanz -Bezirks -Direction ) hat die Veranlassung zn treffen , dass von
jedem solchen Zahlungsaufträge ein Duplicat , auf welchem der Tag der an
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die Partei erfolgten Zustellung auszuschreiben ist , dem Magistrate der Stadt
Wien oder dem niederösterreickuschen Laudesausschusse , je nachdem die Wett¬
rennen , Regatten u . dgl . in Wien oder Niederösterreich mit Ausschluss von
Wien abgehalten werden , übermittelt werde.

Sinngemäß ist in jenen Fällen vorzngehcn , in welchen zwar die staatliche
Abgabe zur Einzahlung gelangte , die Berichtigung des schuldigen Zuschlages
aber unterlassen wurde.

Wird der Zahlungsauftrag von einer Fiuauz -Bezirks -Directiou erlassen,
so hat das zuständige Steueramt nicht nur die staatliche Abgabe , sondern auch
den Zuschlag in Evidenz zu halten.

Die Zahlung der vorgeschriebenen Zuschlagsbeträge erfolgt bei den in
den ZZ I , 2 und 3 bezeichuetcn Casseu , und ist die betreffende Zahlstelle in
den Zahlungsaufträgen ausdrücklich zu bezeichnen ; insofern eine solche Zahlung
bei einem Steueramte stattfiudet , ist sie auf die im Schlussabsatze des Z 2
bezeichnte Weise zu verrechnen.

8 5.
Verzugszinsen von dem Betrage der in den vorstehenden Paragraphen

bezeichnten Zuschläge sind nicht eiuzuhebeu.

8 6.
Gesuche um Zufristuug oder um Rückvergütung von im Sinne der ZZ 1,

2 und 3 ohne amtliche Bemessung einzuzahleuden , beziehungsweise einqezahlten
Zuschlagsbeträgen sind rücksichtlich des im Gesetze vom 22 . März 1898 , L.- G -Bl.
Nr . 15 , angeordneten Zuschlages an den niederösterreichischen Landesausschuss
und rücksichtlich des im Gesetze vom 22 . März 1898 , L.- G .-Bl . Nr . 16 , auge¬
ordneten Zuschlages an den Magistrat der Stadt Wien zu richten.

Zur Abschreibung dieser Zuschläge aus dem Titel der Uneinbringlichkeit
sind der niederösterreichische Landesausschuss , beziehungsweise der Magistrat
der Stadt Wien berufen.

8 7.
Der Jnstanzenzug bei Necursen gegen die im Sinne des § 4 vorge-

schriebeneu Zuschlagsbeträge ist derselbe wie bei Necursen gegen die korrespon¬
dierende staatliche Abgabe und hat der Schlusssatz des bezüglichen Zahlungs¬
auftrages demgemäß zu lauten:

„Eine Vorstellung , Beschwerde oder ein Rccurs gegen die mit diesem
Zahlungsaufträge bemessene Staatsgebür kann nach dem Gesetze vom 19 . März
l876 , N .- G .- Bl . Nr . 28 , binnen 30 Tagen , von dem der Zustellung nächst¬
folgenden Tage an gerechnet , ebenso kann ein Recurs gegen den bemessenen
lOpercentigen Zuschlag zu der Staatsgebür bei . . . eiugebracht werden , wodurch
jedoch die Verpflichtung zur Entrichtung dieser Gebüren nicht gehemmt wird ."

Von einer im Jnstanzenzuge erfolgenden Abänderung einer Zuschlags-
bemessnng ist , wie von der ursprünglichen Bemessung (Z 4 , Absatz 2 ) der
Magistrat der Stadt Wien , beziehungsweise der niederösterreichische Landes¬
ausschuss durch Zustellung einer Ausfertigung des bezüglichen Bescheides zu
verständigen . Ist die Rückvergütung eines ungebürlich bemessenen und bereits
«ungezählten Zuschlagsbetragcs erforderlich , so obliegt dieselbe , wenn die Be¬
messung vom Central -Taxamte vorgenommen wurde , dem Magistrate der Stadt
Wien , beziehungsweise dem niederösterreichischen Landesausschusse ; handelt es
sich aber um die Bemessung einer Finanz - Bezirks -Direction , so hat diese das
betreffende Steueramt zur Rückvergütung auzuweisen , welche im Llgnidations-
buche durchzuführen und im Etat -Subjouruale für den Landesfond unter An¬
schluss der Verordnung , eventuell einer Abschrift derselben zu verrechnen ist.
Im übrigen ist bei Abänderung einer Zuschlagsvorschreibuug vom Steueramte
in analoger Weise wie bei Abänderung der Vorschreibuug der correspondierenden
staatlichen Abgabe vorzugehen.

8 8-
Die in Niederösterreich ausgestellten Finauzbehördcn erster Instanz haben

nach Ablauf eines jeden Jahres binnen Monatsfrist einen Auszug aus dem
Contobuche rücksichtlich der Unternehmungen der im Z 7 des Gesetzes vom
31 . März 1890 , N .-G .-Bl . Nr . 53 , bezeichnten Art dem Magistrate der Stadt
Wien oder dem niederösterreichischen Laudesausschusse oder diesen beiden Be¬
hörden zu übermitteln , je nachdem die betreffenden Wettrennen , Regatten
n . dgl . in Wien oder in Niederösterreich mit Ausschluss von Wien oder in
diesen beiden Gebieten abgehalteu wurden.

8 9.
Die Unternehmungen sind verpflichtet , jene Wettrennen , Regatten u . dgl .,

hinsichtlich deren der Befreiungsgruud der ZZ 3 beziehungsweise 2 der Gesetze
vom 22 . März 1898 , L.- G .- Bl . Nr . 15 , beziehungsweise Nr . 16 , beansprucht
wird , längstens bis 31 . August 1898 der betreffenden Finanzbehörde erster
Instanz und dem niederösterreichischen Landesausschusse , beziehungsweise dem
Wiener Magistrate anzuzeigen und über Aufforderung das Vorhandensein des
Bcfreiungsgruudes nachzuweisen.

Wird die Anzeige unterlassen oder der Aufforderung .nicht entsprochen,
so hat die Finanzbehörde im Sinne des Z 4 mit der Vorschreibuug des Zu¬
schlages vorzugeheu.

8 .

(Beschleunigung der Erhebungen nach K 31 des
Nnfallversichernngsgesehes . )

Magistrats -Director Tachau hak mit Erlass vom 14 . Juni
1898 , M .-Z . 103566/XV1I1 , Nachstehendes bekanntgegeben:

Die hochlöbliche k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 1 . Juni 1898,
Z . 43284 , Nachstehendes bckauntgegeben:

Bei den durch die politischen Behörden zu pflegenden Erhebungen
ereignet es sich häufig , dass die politischen Behörden sich veranlasst sehen , zur
Ergänzung des eigentlichen Unfallerhebungsmaterialcs Ersuchschreibeu au andere
Politische Behörden außerhalb ihres eigentlichen Sprengels wegen Vornahme
von weiteren Erhebungen durch dieselben zu richten.

Dies hat natürlich zur Folge , dass der so vervollständigte Uufallact
bedeutend später au die Anstalt geleitet werden kann , dass die so häufigen
Vorschussgesuche von Auspruchsberechtigten , denen erst auf Grund wenn auch
unvollständiger , so doch zur Beurtheiluug der entscheidenden Umstände hin¬
reichender Erhebungen stattgegeben werden könnte , abgewieseu werden müssen,
und dass andererseits zuweilen Requisitionen bei anderen politischen Behörden
in solchen Fällen veranlasst werden , von denen schon nach dem seitens der
ersten um Vornahme der Nnfallerhebungen ersuchten Behörde gewonnenen
Materiale Umgang genommen werden könnte.

Über Ersuchen der Arbeiter -Unfallversicherungsanstalt für Niederösterreich
in Wien wird daher der Magistrat aufgefordcrt , in jenen Fällen in denen
seitens der Anstalt ein Ansuchen um Vornahme von Nnfallerhebungen dorthin
gerichtet worden ist, sich bloß auf jene Erhebungen zn beschränken , welche
dortamts selbst im eigenen Wirkungskreise durchgeführt werden können , von
einer Ergänzung durch Requisition anderer politischen Bezirksbehörden jedoch
Umgang zu nehmen und den , wenn auch unvollständigen Erhebnugsact der
Anstalt zur Ergänzung der Erhebung im eigenen Wirkungskreise oder zur
weiteren entsprechenden Antragstelluug mit thunlichster Beschleunigung znrück-
znmitteln.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt zur Kenntnisnahme und
Danachachtung hiemit verständigt.

S.
(Behandlung der Hausierer hinsichtlich der Erwerb¬

steuer . )
Die k. k. Finanz -Landes -Direction in Wien hat mit Jnd .-

Erlass vom 23 . Juni 1898 , Z . 29724 (M .-Z . 116318/XV1II ) ,
dem Wiener Magistrate und den magistratischen Bezirksämtern
nachstehenden an sämmtliche k. k. Vezirkshanptmannschaften in Nieder¬
österreich gerichteten Erlass gleichen Datums und Zahl zur Kennt¬
nisnahme zugemittelt:

Anlässlich einer seitens einer Bezirkshauptmanuschaft hieher gestellten
Anfrage , ob rücksichtlich der Hausierer die mit dem h . o. Erlasse vom
12 . Jänner 1895 , Z . 66046 (siehe Amtsblatt Nr . 44 ox 1895 „ Verordnungen
rc . " V , 5 , pa § . 39 ), gegebenen Weisungen auch derzeit noch zurecht bestehen,
wird der k. k. zum Zwecke eines einheitlichen Vorganges Folgendes
eröffnet:

Durch die Vidierung der Hausierbücher beim Betreten eines anderen
Kroulandes als jenes , für welches das Hausierdocnment ausgestellt wurde , hat
eine Erweiterung der Dauer der ursprünglichen Hausierbewilliguug auf Grund
der Bestimmungen des Gesetzes vom 25 . October 1896 , N .- G .-Bl . Nr . 220,
nicht einzutr - ten , indem die Giltigkeit der Steueraufzahlung nur auf die Giltig¬
keitsdauer der ursprünglich ausgestellten oder verlängerten Hansierbewilligung
beschränkt ist.

Eine Abweichung von dem bisherigen Vorgänge ergibt sich nur in der
Richtung , dass die Steueraufzahlung nicht mehr obligatorisch ist, weil die
Sätze der allgemeinen Erwerbsteuer für die im Neichsrathe vertretenen König¬
reiche und Länder nunmehr die gleichen sind , daher bei Betriebsansdehnnng
über das ursprüngliche Kronland nach erfolgter Steuerentrichtuug ein Mehr¬
betrag allenfalls zur Vorschreibuug gebracht werden kann , wenn im Vergleiche
zur mittleren Ertragssähigkeit ähnlicher stehender Gewerbe das Hausiergewerbe
in größerem Umfange betrieben wird und die bisher vorgeschriebene Ecwerb-
steuer zn gering erscheint.

In dieser Hinsicht ist aber zwischen den vor und nach dem 1. Jänner
1898 crtheilten Liceuzen zn unterscheiden.

Da nämlich gemäß Z 78 , Absatz 2 des citierten Gesetzes der Gesammt-
betrag der Steuer stets einem in dem zu Z 32 des Gesetzes gehörigen Schema L
enthaltenen Satze entsprechen muss , ist für die vor dem 1 . Jänner 1898 er-
theilteu Liceuzen , deren Giltigkeit in dieses Jahr herüberreicht , im Falle der
Betriebsansdehnnng nach Niederösterreich unter den oben angegebenen Vor¬
aussetzungen ein separater Steuersatz nach dem Schema zu bemessen.

Für die ans dem ungarischen «Staatsgebiete in Niederösterreich eintreten-
den Hausierer ist selbstverständlich stets ein neuer Steuersatz , und zwar gleich¬
falls nur ans die Giltigkeitsdauer der ursprünglichen Hansierbewilligung vor¬
zuschreiben.

(Hebammen -Nnterricht . )
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 24 . Juni

1898 , Z . 57102 (M .-Z . 114511/VIIl ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom
18 . März 1898 , Z . 6811 , tritt das mit Ministerial -Verordnuug vom 27 . Jänner
1898 . N .- G .-Bl . Nr . 35 , erlassene Regulativ für den Unterricht und den Dienst
an den Hebammen -Lehranstalten , schon mit dem nächsten Semester beziehungs¬
weise Curse in Wirksamkeit.
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Da im Z 5 dieses Regulativs die Aufnahmsbedinguugen gegenüber den
bisher geltenden abgeändert wurden , erscheint es nothwendig, die Candidatinnen
des Hebammen-Unterrichtes auf die neuen Bestimmungen, insbesondere ans die
im Z4 und 8 5 des erwähnten Regulativs angeführten Bestimmungen, welche
von den zur Aufnahme erforderlichen Zeugnissen und Docnmente'n handeln,
aufmerksam zu machen.

Hienach haben die Anfnahmsbewerberinncn , welche das 40. Lebensjahr
noch nicht überschritten haben dürfen, und, wenn sie ledig sind, das 24. Lebens¬
jahr vollendet haben müssen, beizubringen:

1. den Tauf - oder Geburtsschein, eventuell den Trannngsschein , oder
falls sie Witwen sind, den Todtenschein ihres Gatten;

2. ein behördlich bestätigtes Moralitätszengnis;
3. ein vom Amtsärzte der zuständigen politischen Behörde ansgcfertigtes

Zeugnis der Gesundheit und der körperlichen Befähigung und
4. ein Impf - und eventuell ein Revaccinations -Zeugnis.
Der Magistrat wird zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des

Innern vom 7. Juni 1898, Z . 15637, angewiesen, den die Aufnahme in die
Hebammen-Lehranstalten anstrebenden Candidatinnen die entsprechende Belehrung
zutheil werden zu lassen.

LI.
(Verzeichnis über die in den allgemeinen öffentlichen
Krankenanstalten nnd Landes - Wohlthätigkeitsan
ftalten in Niederöfterreich per Kopf nnd Tag be

stehenden Verpflegstaxen für das Jahr 1898 .)
Mitgetheilt mit dem Erlasse der k. k. n.-ö. Statthalterei

vom 27 . Juni 1898 , Z . 46848 (M .-Z . 115592/XVI ).

Name der Anstalt

-

10

11

12
13
II

15
16

Allg. öffentl. Krankenhaus
Ulrich-Stiftung Allentsteig

K. k. Wohlthätigkeitshans
in Baden.

Nath 'sches allg. öffentl.
Krankenhaus in Baden:

bis 31. März 1896 .
vom 1. April 1896 .

I II III IV

Verpslegstaxe

fl. !kr.Hfl. ,kr.Hfl. ,kr.,ist. ,kr.

Kundmachung der k. k.
n .-ö. Statthalterei v.
28. December 1896,
Z . 119326 , v. l . Jänn.
1897 an:

Eggenburg .
Feldsberg
Hamburg.
Kaiser Franz Josef-

Hospital in Ober-
Hollabrunn . . . .

Kaiser Franz Josef -Be¬
zirksspital in Horn .

Klosterneuburg
Korneuburg

Krems bis 31.Dec. 1897

Melk

Mödling
Neunkirchen v. 1. De¬

cember 1896 an . .
Wiener-Neustadt
Kaiser Franz Josef-

Krankenhaus in St.
Pölten:

bis 30. April 1896
vom 1. Mai 1896

50

13b

90

90

85

60

85

63
90

90

85
83

85

90

. >75
1 .

Anmerkung

fl. kr.

v'Ur
Einheimische*)
Vom 1. April

1898 Verpflcgs-
taxe 95 kr.

Für Ein-
heimiscke Statt-

halterei -Zahl
34882 ex 1896*)

70

75

*) Die Differenz zwischen der Taxe für Einheimische und der allgemeinen Berpflegs-
taxe wird von der Gemeinde, beziehungsweise aus localen Zuflüssen bestritten.

Für die vier n .-ö. Landes - Siechenanstalten zu St . Andrä v. d. H., Allentsteig,
Mistelbach und Ober -Hollabrunn sind die Verpflegstaxen nach den jeweiligen hierortigcn Be¬
schlüssen festgestellt und betragen dermalen für zahlungsfähige Pfleglinge täglich 80 kr., für
Pfleglinge , welche auf Kosten der Bezirks -Armensonde verpflegt werden , täglich 35 kr.

Kl

S-

17

Name der Anstalt

II 111 IV

Berpflegstape

fl.Ikr.„fl.,tr „fl.,kr „fl,w.

Anmerkung

fl,kr.

18

19

20

21

22

23

21

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Stockeran v. 1. Jänn.
1896 an .

Waidhofen a. d. Thaya

M Waidhofen a. d. Ybbs

Zwettl

K. k. allgem. Kranken¬
haus .

K. k. Krankenh. Wieden

K. k. Krankenh. Rudolf-
Stiftung.

K. k. Kaiser Franz Josef-
Spital .

K. k. Kaiserin Elisabeth-
Spital .

K. k. Kronprinzessin
Stephanie -Spital . .

K. k.Wilhelminen-Spital

K. k. St . Rochus-Spiral

N .-ö. Landes-Gebäranstalt
Wien.

N .-ö. Findelanstalt Wien

Wien
Ausländer

Niederösterreicher

Klosterneuburg

Kierling-Gugging

Ybbs

35 Landes-Jrren -Zweiganstalt
Langenlois.

50

50

2 50

. 23 19

2 10

2 40

150

80

72

85

90

15

10

10

Klinik
1 30

Für
Einheimische

FürdiebeiBluts'
verwandten in
Pflege befind¬

lichen Findlinge
2/z der Gebür

bis zum 6.
Lebensjahre im
Berpflegsstande.

51

60

12 .

(Verzeichnis über die in den öffentlichen Kranken
anftalten Krains für das Jahr 18S8 per Kopf nnd

Tag festgefetzten Verpflegsgebüren .)

Name der Anstalt

II III

Verpslegstaxe

fl- kr. fl- kr.

Anmerkung

Landes-Ärankenhaus
in Laibach . . .

Landes-Gebärhaus
in Laibach . . .

Landes-Jrrenanstalt
in Stndenz . .

50

50

*)
90

80

*) Für die Heimats¬
berechtigten des
Kronlandes Krain
und für die Mit¬
glieder der Krauken-
casseu beträgt die
tägliche Berpflegs-

gebür 80 kr.

Mitgetheilt mit dem Erlasse der k. k. n.-ö. Stalthalterei vom 27. Juni
1898, Z . 56749 (M .-Z . 116949/XVI ).
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13
(Sand - und Schottergewiilltring aus der Donau .)

I.
Die k. k. ii . - ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 4 . Juli l898,

Z . 30987 (M .-Z . 120713 ), betreffend die Saud - und Schotter-
gewiunuug aus dem D o u a u str o m e, dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat sich mit dem Erlasse vom
30 . März 1898 , Z 40175 ex 1897 , im Einverständnisse mit dem Handels - ,
Ackerbau - und Finanzministerium bestimmt gefunden , bezüglich des Ausmaßes
des für die Sand - und Schottergewinnnng im Donaustrome zu Gunsten des
staatlichen Wasserban -Etats zu beeinnahmenden Entgeltes , anznordnen , dass die
Höhe dieses Entgeltes für die in Rede stehende Materialgewinnung fallweise
zu ermitteln , beziehungsweise mit den betreffenden Parteien zu vereinbaren ist.

Es wird demnach bis ans weiteres diese Gebür von Fall zu Fall fest-
znstellen , hiebei aber selbstredend ans die thnnlichfle Steigerung der dies¬
bezüglichen Einnahmen Bedacht zu nehmen sein.

Der factische Erfolg wird bei der Bedeckung des Capitels VII Ministerium
des Innern , Titel 6 „Wasserbau ", ordentliche Einnahmen unter der Rubrik
„Miet - und Pachtzinse " verrechnet werden.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung ans den hierortiqen Erlass
vom 3. März 1897 , Z . 9684 , in die Kenntnis gesetzt.

II.

Die k. k. n . -ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 19 . Juli
1898 , Z . 22732 (M .-Z . 130386 ), betreffend die Sand - und
Schottergewinnung aus dem Wiener  D o n a n c a n a l e, dem
Wiener Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Ans Grund der hinsichtlich der Sand - und Schottergewinnnng ans dem
Wiener Donancanale gepflogenen Verhandlungen findet sich die Statthalterei
bestimmt , Nachstehendes zu erlassen:

Der Hauptsammelcanal am linken Ufer des Donaucanales ist gegenwärtig
in seiner ganzen Länge und jener am rechten Canalufer nunmehr bis zur
Postgasse im I . Bezirke ausgebaut.

Hiedurch sind die bisher bestandenen , direkten Ansmündnngen der Un¬
rathscanäle , mit Ausnahme einer solchen oberhalb der Jubilänmsbrücke außer
Thütigkeit versetzt.

Es wird sonach in jenen Strecken des Donaucanales , in welchen jeweilig
die Hanptsammelcanüle hergestcllt sind, nur ein Theil des Inhaltes der Un¬
rathscanäle durch die Nothauslässe und nur bei Regen oder bei eintrctender
Schneeschmelze , und zwar in so hohem Verdünnnngsgrade in den Donancanal
gelangen , dass diese Zuführungen in sanitärer Beziehung zu Bedenken keinen
Anlass geben.

Außerdem wird der Donaucanal nach jedesmaligem Functionieren der
Nothauslässe kräftig ausgespült werden.

Es werden daher die künftighin im Donancanale oberhalb der jeweiligen
Ausmündnng der Hanptsammelcanäle zur Ablagerung gelangenden Sedimente
nicht so wie bisher mit Unrath gemischt und dnrchtränkt und darum auch
sanitär minder bedenklich als bisher sein. Vorher muss jedoch die zur Ver¬
tiefung des Donaucanales beabsichtigte Baggerung , durch welche die älteren , noch
stark verunreinigten Sedimente beseitigt werden , durchgeführt sein.

Die in Zukunft sowohl ans den Böschungen als auch ans der Sohle des
Donaucanales zur Ablagerung gelangenden Sand - und Schlickmassen können
demnach in sanitärer Beziehung für Bauzwecke, zu Anschüttungen , Pflasterungen
rc. als vollkommen verwendbar und zulässig erklärt werdenhingegen ist die
Verwendung von Sand , der ans den Ablagerungen des Donaucanales auf
der Sohle und den Böschungen genommen wird , zu anderen gewerblichen
Zwecken, für den Sandhandel , zu Reib - und Vogelsand rc. auch in Zukunft un¬
zulässig.

Hieraus ergibt sich, dass in Hinkunft die Gewinnung von Sand aus
dem Donancanale in jenen Strecken , wo die Huuplsammelcauäle an beiden
Ufern bereits hergestellt sind , in jenen Fällen , wo dessen ausschließliche directe
Verwendung zu Ban -, Anschüttungs - , Pflasternngs - und sonstigen Straßen¬
arbeiten gesichert ist, gestattet werden kann , Sandhändlern hingegen , bei denen
die Verwendung von vornherein nicht fcststeht und uuevntrolierbar ist, diese
Bewilligung vorläufig verweigert werden muss.

Selbstverständlich bleibt jene Donaucanalstrecke , ans welche die Aus-
wündung des oben erwähnten Fäcaliencanales einen Einfluss bezüglich des
zn gewinnenden Materials haben könnte, das ist jene Strecke von der
Jnbilänmsbrücke , beziehungsweise von der Einmündi -ingsstelle des Unraths-
canales an , bis ans eine Distanz von 0 5 km flussabwärts , weiters die
Donaustrecke von der Postgasse im I . Bezirke bis zur Ansmündung in den
Donanstrom , längs welcher der rechtsseitige Sammelcaual noch nicht zur Aus¬
führung gelangt ist, nach wie vor von der in Rede stehenden Gewinnung
ausgeschlossen.

Die Bewilligungen werden seitens der Statthalterei im Einvernehmen
mit der die Erhaltung des Wiener Donaucanales obliegenden Stelle , das ist
gegenwärtig die Donanregnliernngs -Commission , stets gegen Widerruf ertheilt
werden . Außerdem behält sich die Statthalterei vor/die nunmehr für die
Zwecke der Sand - und Schottergewinnnng ausgesprochene partielle Freigabe
des Wiener Donaucanales jederzeit znrückziehen zn können.

Anbelangend jene Stellen , wo die Ablagerungen von Sand und Schotter
die Benützbarkeit des Donaucanales für die Schiffahrt oder die Benützbarkeit
der User für öffentliche Ländezwecke beeinträchtigen und verhindern , wird deren
Beseitigung , falls sich keine geeigneten Privatbewerber finden , fachgemäß von
der mit der Erhaltung der ganzen Anlagen befassten Stelle , das ist von der
Donauregulierungs -Commission besorgt werden ; die Reinhaltung privater
Landungsplätze oder einzelnen Privaten zugewiesener Ansstreifplätze wird auch
in Hinkunft diesen Privaten zur Last fallen.

Die Beseitigung von Sand - oder Schlickablagernngen durch Einwerfen
dieser Materialien in den Donancanal ist strengstens untersagt.

Schließlich wird die k. k. Donancanal -Jnspection unter Bezug ans den
Bericht vom 8 . Februar 1898 , Z . 51 , in Kenntnis gesetzt, dass dem Wenzel
Nibaoek,  Schiffmann in Wien , II ., Wintergasse Nr . 1, Thür 15 , im Ein¬
vernehmen mit der Donanreguliernngs - Commission für die Dauer des
Jahres 1898 und gegen jederzeitigen Widerruf die Wegschaffnng des am
linken Ufer der sreigegebenen Donaucanalstrecke befindlichen , angeschwemmten
Sandes unter der Bedingung gestattet wird , dass das gewonnene Materiale
lediglich zu Bauzwecken , in keinem Falle aber für gewerbliche Zwecke, für
Sandhandel rc. verwendet werde und dass der Genannte sich bezüglich der
Gewinnung strengstens nach den Weisungen der k. k. Donancanal -Jnspection
zn halten habe . Auch wird sich seitens der Statthalterei Vorbehalten , die gleiche
Bewilligung auch anderweitig ertheilen zn können.

Von dieser letzteren Verfügung wird Ribaöek  durch das magistratische
Bezirksamt für den II . Bezirk verständigt werden.

14 .

(Abgabe von Pfleglingen ans den k. k. Kranken
anstalten in die Versorgung . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 8 . Juli 1898,
Z . 16102 ( M .-Z . 122907 ) , dem Wiener Magistrate nachstehenden,
an die Directionen der Wiener k. k. Krankenanstalten gerichteten
Erlass gleichen Datums und Zahl zur Kenntnisnahme übermittelt:

Obwohl die Directionen (Leitungen ) der Wiener k. k. Krankenanstalten
bereits wiederholt — zuletzt mit dem Statthalterei -Erlasse vom 30 . September
1897 , Z . 53922 (siehe Amtsblatt Nr . 96 ox 1897 „Gesetze, Verordnungen rc ." )
XI ., 11, pab . 105 ) — aufgefordert wurden , für die eingehende und voll¬
kommen verlässliche Untersuchung des Zustandes von in eine Versorgnngsanstalt
abzntransportierenden Kranken unmittelbar vor deren Abgang in geeigneter
Weise Vorsorge zu treffen , sind nach den bezüglichen Berichten des Wiener
Magistrates doch in jüngster Zeit mehrfach Fälle vorgekommen , in welchen
solche Sieche in der kürzesten Zeit nach Einlagen in der Wiener städtischen
Versorgungsanstalt gestorben sind.

Diese bedauerliche Thatsache veranlasst die k. k. Statthalterei , die Direction
unter Erinnerung an die erwähnte Aufforderung zur entsprechenden weiteren
Veranlassung darauf aufmerksam zn machen, dass Kranke , deren Leben vor¬
aussichtlich nur mehr nach wenigen Tagen zählt , oder solche Pfleglinge , bei
welchen eine auffallende Verschlimmerung ihres Zustandes oder eine ganz
besondere Schwäche und Verfallenheit wahrzunehmen ist, von dem Transporte
in eine Versorgungsanstalt unbedingt ausgeschlossen sind. Da jedoch die gedachten
Umstände nur durch eine genaue alle Organe entsaftende und jedes Symptom
sorgfältigst berücksichtigende Untersuchung von Seite eines erfahrenen Arztes
festgestellt werden können , wird zur thunlichsten Hintanhaltnng der in Rede
stehenden unliebsamen Vorkommnisse überdies angeordnet , dass in Hinkunft
Gutachten über die Transportfähigkeit eines in die Versorgung zu übersetzenden
Kranken nur auf Grund der vom klinischen beziehungsweise Abtheilungsvor-
stande persönlich vorgenommenen Untersuchung ansgestellt werden dürfen.

Hienach hat die Direction — insoweit die Vorstände der Kliniken in
Betracht kommen , im Einvernehmen mit dem unter einem verständigten
Decanate der medicinischen Facnltät der k. k. Universität in Wien — sogleich
die zur Durchführung dieses Erlasses erforderlichen Verfügungen zu treffen.

Die dorthin gehörigen Beilagen des Berichtes vom 16 . Februar 1898,
Z . 361 , folgen im Anschlüsse zurück.

15 .

(Nberstuttdeu -Bewilligung .)
Die k. k. ii .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 8 . Juli 1898,

Z . 60770 (M .-Z . 123367 ) , dem Wiener Magistrate Nachstehendes
bekanntgegeben:

Über Erlass des hohen k. k. Handelsministeriums vom 24 . Mai 1898,
Z . 24818 , erhält hiemit der Magistrat die vom Central -Gewerbe - Jnspectorate
znsammengestellte Übersicht der von den Gewerbebehörden I . und II . Instanz
im Jahre 1897 einzelnen fabriksmäßig betriebenen Gewerbe -Unternehmungen
bewilligten , beziehungsweise bei den Gewerbebehörden I . Instanz angemeldeten
Verlängerungen der Arbeitszeit  mit dem Aufträge , nach dem Muster
dieser Übersicht von nun ab, die Quartals -Ausweise nicht mehr chronologisch
nach dem Datum der ertheilten Bewilligungen , beziehungsweise der erfolgenden
Anmeldungen , sondern nach Betrieben geordnet zu verfassen.

2
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Hiebei wird nach der Beilage I der mit Nr . 35 des Reichsgesetzblattes
ex 1897 kundgemachten Vollzugsvorschrift zum Gesetze vom 25 . October 1896,
betreffend die, directen Personalstenern , festgesetzten Classification der Betriebe
vorzngehen sein.

Weiters wird hinsichtlich der Überstunden -Bewilligungen und der Ab¬
fassung der Quartals -Ausweise Nachstehendes zur genauen Danachachtnng
eröffnet:

Laut der fallweise vorgelegten Quartals -Ausweise wurden von Seite
der Gewerbebehörden I . Instanz in wiederholten Fällen Überstunden -Be-
willigungen aus die Dauer von 21 Tagen ertheilt.

Das Wort „Woche" in seiner Anwendung im Z 96 a der Gewerbe¬
ordnung ist aber als Kalenderwoche zu verstehen , welche zufolge der Bestim¬
mungen des Gesetzes vom 16 . Jänner 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 21 , nur sechs
Arbeitstage umfasst . Demnach ist die Gewerbebehörde I . Instanz zur Er-
theilung einer Überstunden Bewilligung im Ausmaße von mehr als 18 Arbeits¬
tagen gemäß der citierten Gesetzesstelle nicht competent . Hiebei wird übrigens
bemerkt , dass es angemessen erscheint, bei Ertheilung von Überstuuden -Be-
willignngen nach Möglichkeit die Zeitdauer , dem Wortlaute des Gesetzes
entsprechend , in Wochen , und nicht willkürlich in Tagen anszudrücken.

Aus Anlass wiederholt vorgekommener Fälle einer missbräuchlichen
Ausnützung der Überstunden wird ferner Punkt 1 des mit dem Statthalterei-
Erlasse vom 1. Jänner 1896 , Z . 105399 ox 1895 , mitgetheilten Handels-
ministerial -Erlasses vom 12. October 1895 , Z . 59712 , in Erinnerung gebracht,
wonach die im Z 96 a, Alinea 4 G .-O -, erforderte Voraussetzung eines ver¬
mehrten Arbcitsbedürfnisses nur dann gegeben erscheint, wenn schon zur Zeit
des gestellten Ansuchens das Bedürfnis für die ganze erbetene Dauer als
vorhanden angenommen werden kann.

Dieser Grundsatz ist mit größter Strenge zu beobachten , und wird sich
gegenwärtig zu halten sein, dass die erwähnte Voraussetzung bei einem Ge¬
suche, laut dessen die erbetenen Überstunden ans einen längeren Zeitraum
vertheilt werden sollen , im vorhinein nicht zutrifft.

In dem von den Gewerbebehörden 1, Instanz vorgelegten Quartals-
Ausweisen sind häufig die auf Grund des Z 96 a, Absatz 5 G .-O ., ange¬
meldeten und erfolgten Arbeitsverlüngerungen entweder gar nicht oder nur
unvollständig ausgewiesen.

Zur Herstellung eines vollständigen Bildes über die tbatsächlich erfolgten
Verlängerungen der Arbeitszeit müssen jedoch auch diese Überstunden berück¬
sichtigt werden.

Demnach wird die im Punkt 4 des mit hierämtlichem Erlasse vom
I . Jänner 1896 , Z . 105399 (s. Amtsblatt Nr . 17 ox 1896 , „ Gesetze rc."
II , 9 sxa § . 20j ), mitgetheilten Ministerial - Erlasses vom 12 . October
1895 , Z . 59712 , getroffene Verfügung in Erinnerung gebracht , wonach die
während längstens dreier Tage in einem Monate gegen bloße Anmeldung
bei der Gewerbebehörde 1. Instanz erfolgten Verlängerungen der Arbeitszeit
von den auf Grund des 4 . Absatzes des Z 96 a ertheilten Bewilligungen zu
unterscheiden und in der Anmerkungen -Rubrik als solche ersichtlich zu
machen sind.

Bei der Aufnahme dieser Verlängerungen der Arbeitszeit gegen bloße
Anmeldung in das mit dem Handelsministerial -Erlasse vom 5. December
1896 , Z . 65089 , intimiert mit Statth .-Erl . Z . 116910 vom 25 . December
1896 (s. Amtsblatt Nr . 17 ox 1897 , „ Gesetze rc." II , 7 spa ^ . 10s)
vorgeschriebenen Schema bleibt die zweite Rubrik „Bewilligende Instanz"
selbstverständlich unansgcsüllt.

Die sechste Rubrik des Verzeichnisses hat für die Zukunft eine ent¬
sprechende Änderung dahin zu erfahren , dass nach dem Worte „ bewilligten"
einzuschalten ist : „beziehungsweise angemeldeten . . ."

Ferner ist in Hinkunft in der Anmerkungs -Rubrik der Quartals -Aus¬
weise ersichtlich zu machen , welchem Betriebszweige die zur Überstundenarbeit
herangezogenen Arbeiter angehören.

Bei Zusammenstellung der Jahresübersicht über die Verlängerungen der
Arbeitszeit wurde auch vielfach die Wahrnehmung gemacht, dass bei Be¬
willigungen an Firmen , welche zwei oder mehrere Betriebe besitzen, in der
Rubrik „ Gesammtzahl der in der Fabrik beschäftigten Arbeiter " , die Gesammt-
zahl der in allen diesen Betrieben beschäftigten Arbeiter eingetragen , oder
aber , dass in dieser Rubrik nur die Gesammtzahl der in den betreffenden
Betriebszweigen beschäftigten Arbeiter verzeichnet wurde . Mit Rücksicht hierauf
wird aufmerksam gemacht , dass in der gedachten Rubrik die Gesammtzahl der
in jenem Fabriksbetriebe beschäftigten Arbeiter aufzunehmen ist, für welchen
die Überstunden -Bewillignng erfolgt.

Schließlich wird auf die häufig wiederkehrenden Klagen hingewiesen,
dass die Bescheide, betreffend die Bewilligung von Überstunden seitens der
Gewerbebehörden I . Instanz den Gewerbennternehmern vielfach erst in einem
Zeitpunkte zngestellt werden , in welchem das momentan eingctretene , vermehrte
Ärbeitsbedürfnis bereits vorübergegangen ist.

Um diesen fallweise berechtigten Beschwerden zu begegnen , ist auf die
Einhaltung der mit dem Miuisterial -Erlasse vom 27 . Mai 1885 , Z . 15576,
intimiert mit dem hierämtlichen Erlasse vom 3 . Jnni 1885 . Z . 26716
(s. magistr . Verdgsbl . Nr . 6 ox 1885 , pa ^ . 198 ), festgesetzten Erlediguugs-
sristen Bedacht zu nehmen und mit allem Nachdrucke dafür zu sorgen , dass
nicht ungerechtfertigte Verzögerungen bei der Expedition der bezüglichen dort-
ämtlichen Bescheide eintreten , dass vielmehr diese Bescheide mit der größt¬
möglichen Beschleunigung ausgefertigt , beziehungsweise intimiert und zugestellt
werden.

1 «.

(Zustellungen in Angelegenheiten der Stenerein-
bringung vom Staatsbahnbetriebe nnd von den

Bezügen der Staatsbahnbediensteten . )
Magistrats -Director Tachau hat mit Erlass vom 8. Juli

1898 , M .-Z . 105200/XV1I , Nachstehendes bekanntgegebeu:
Die k. k. n .-ö. Finauz -Landes -Direction hat nachstehenden , au die k. k.

Steueradmiuistratiouen in Wien nnd die k. k. Bezirkshauptmaunschaften in
Niederösterreich gerichteten Erlass vom 21 . Mai 1898 , Z . 28074 (M .-Z.
105200/XVIl ), dem Magistrate und den magistratischen Bezirksämtern zur
Kenntnisnahme und Danachachtnng mitgetheilt:

„Infolge Erlasses des hohen k. k- Finanzministeriums vom 12 . Mai
1898 , Z . 15727 , wird unter Bezugnahme auf den Erlass des hohen k. k.
Finanzministeriums vom 1. September 1896 , Z . 41933 (h. o. Erlass vom
23 . September 1896 , Z . 59682 ), zur genauen Danachachtnng eröffnet , dass
in Hinkunft auch alle ttmtlichen Ausfertigungen in Angelegenheit der Steuer-
einbringung vom Staatsbahnbetriebe einschließlich der Stenereinbringnng von
den Bezügen der Staatsbahnbediensteten behufs Zustellung an das k. k. Eisen¬
bahnministerium im h. o. Wege dem hohen k. k. Finanzministeriuin vorzu¬
legen sind ."

Der bezogene Erlass der k. k. Finanz -Laudes -Direction ist i» der Bei¬
lage zum Amtsblatte der Stadt Wien , Jahrgang 1897 , Nr . IX , Seite 85
abgedruckt.

17 .

(Einlösung dnrchlochter oder sonst anders als durch
den gewöhnlichen Umlauf am Gewichte verringerter

Gnldenftücke .)
Kundmachung der k. k. n .-ö. Finanz -Landes -Directiou vom

15 . Juli 1898 , Z . 38496:
Das hohe k. k. Finanzministerium hat die Anordnung getroffen , dass

Einguldeustücke österreichischer Währung , und zwar österreichischer oder ungari¬
scher Prägung , welche als durchlöchert oder sonst anders als durch den ge¬
wöhnlichen Umlauf am Gewichte verringert und aus diesem Grunde gemäß
Artikel 12 des kaiserlichen Patentes vom 19 . September 1857 , R .-G .-Bl . Nr . 169,
beziehungsweise nach Artikel XX des Gesetzes vom 2. August 1892 , R .-G .-Bl.
Nr . 126 , und Artikel XI des Gesetzes vom 2. August 1892 , R .-G .-Bl.
Nr . 127 , von der Annahme in Zahlung ausgeschlossen sind, noch während der
Toner eines weiteren Jahres , das ist bis inclusive 15 . Juli 1899 , beim
k. k. Hauptmünzamte in Wien und bei den als Eiulösungscassen fungierenden
Punzieruugsämtern , sowie bei den als Verwechslungscassen fungierenden Lassen
über Verlangen der Parteien nach dem Bruttogewichte und zum Einlösungs¬
preise von 60 fl. österr . Währ . Per Kilogramm Müuzgewicht in jeder Anzahl
von Stücken angenommen werden.

18 .

(In Dekreten , welche Strafbestimmungen enthalten,
ist die Höhe des angedrohten Strafbetrages an-

zngeben .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 18 . Juli

1898 , Z . 21577 (M .-Z . 130745/XV1II ), dem Wiener Magistrate
Folgendes eröffnet:

Das k. k. Ministerium des Innern fand zufolge Erlasses vom 4 . März
1898 , Z . 5412 , anlässlich der von mehreren Gewerbegenossenschaften ein-
gebrachten Gesuche um Nachsicht der ihnen wegen nicht termingemäßer Vorlage
von statistischen Nachweisungen auferlegteu Strafen die Decrete des Wiener-
Magistrates vom 11 . August 1896 , Z . 139815 , mit welchen den Vorstehern
der Genossenschaften der . ' . . . . wegen Nichtvorlage
statistischer Nachweisungeu pro I . Semester 1896 eine Geldstrafe auferlegt
wurde , wegen mangelhaften Verfahrens außer Kraft zu setzen, weil in dem
Decrete vom 23 . Juni 1896 , Z . 113549 , keine bestimmte Ordnungsstrafe an¬
gedroht worden ist nnd die gedachten Strafen ohne vorherige rechtfertigende
Einvernahme der Bestraften verhängt wurden.

IS.
(Errichtung eines arbeitsstatiftischen Amtes im

Handels Ministerium .)
Kundmachung des Handelsministeriums vom 25 . Juli 1898,

R .-G .-Bl . Nr . 132:
Seine k- und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Ent¬

schließung vom 21 . Juli 1898 die Errichtung eines arbeitsstatistischen Amtes
im Handelsministerium , sowie das nachfolgende Statut für dasselbe aller¬
gnädigst zu genehmigen geruht.
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Statut
des arbeitsstatistischen Amtes im Handelsministerium.

8 1.
Für die Zwecke der wirtschaftlichen und socialen Gesetzgebung und Ver¬

waltung sind arbeitsstatistische Daten systematisch zu erheben und zn ver¬
arbeiten , sowie periodisch zu veröffentlichen.

Diese Daten werden sich auf die Lage der arbeitenden Classen, ins¬
besondere in der Jndnslrie und im Gewerbe , im Bergbau und im laud - und
forstwirtschaftlichen Betriebe , im Handels - und Verkehrswesen , ferner auf die
Wirksamkeit der Einrichtungen und Gesetze zur Förderung der Wohlfahrt der
arbeitenden Classen , sowie ans den Umfang und Zustand der Production in
den bezeichnten Zweigen zn beziehen haben.

8 2.
Mit den im Z 1 bezeichnten Aufgaben wird im Ressort des Handels¬

ministeriums eine abgesonderte Abtheilung betraut , welche die Bezeichnung
„K . k. arbeitsstatistisches Amt " fuhrt . Das ' arbeitsstatistische Amt hat hinsichtlich
der Besorgung von Erhebungen und Zwischenverfüguugen nach außen hin als
ein selbständiges , nur hinsichtlich der Oberleitung dem Handelsministerium
unterstehendes Amt zu fungieren.

In Betreff der Nutzbarmachung desselben für Zwecke der socialen Ver¬
waltung wird satzweise entschieden

8 3.
Sollen Erhebungen hinsichtlich solcher Betriebe durgeführt werden,

welche dem Wirkungskreise eines anderen Ministeriums als des Handels¬
ministeriums augehören , so ist vor Einleitung derselben das Einvernehmen
zwischen dem Handelsministerium und dem betreffenden Ministerium zn Pflegen,
welchem letzteren sohin die Vornahme der Erhebungen zukommt , sofern es
nicht in einzelnen Fällen die Übertragung derselben an das arbeitsstatistische
Amt für zweckmäßiger erachtet.

8 4.
Der Verkehr des arbeitsstatistischen Amtes mit anderen amtlichen Stellen

erfolgt in den für das Handelsministerium selbst gellenden Formen.
Um die Mitwirkung an den Arbeiten dieses Amtes können außer den

staatlichen Behörden auch die Gemeindebehörden , Handels - und Geiverbe-
kammern , Gewerbegenossenschaften , Gewerbegerichte , genossenschaftlichen und
anderen Schiedsgerichte , Arbeiter -Unfallversicherungsanstalten , -Krankencassen
und sonstigen Arbeiter -Hilfscassen angegangen werden , und sind diese hiezu
nach Maßgabe der sie betreffenden besonderen gesetzlichen Bestimmungen auch
verpflichtet.

Den mit Erhebungen betrauten , entsprechend legitimierten Organen des
arbeitsstatistischen Amtes ist der zur Erfüllung ihrer Aufgaben beuöthigte Bei¬
stand von den Behörden mit allem Nachdrucke zn gewähren.

Zur Unterstützung des arbeitsstatistischen Amtes , sowie zur Beförderung
des gedeihlichen Zusammenwirkens desselben und der Betriebe , auf welche sich
seine Wirksamkeit erstreckt, wird ein ständiger Arbeitsbeirath gebildet , der aus
dem Vorstände des arbeitsstatistischen Amtes , aus dessen Stellvertreter , ans
je einem Vertreter des Ministeriums des Innern , der Finanzen und des
Ackerbaues , sowie d-s Eisenbahn - und des Handelsministeriums , aus dem
Präsidenten der statistischen Central -Commission und aus 24 vom Handels¬
minister ernannten Mitgliedern besteht. Sofern Mitglieder ans Berufszweigcn
ernannt werden , welche anderen Ressorts unterstehen , ist die Berufung
derselben vom Handelsminister im Einvernehmen mit den betheiligten Ressorts
vorznnehmen.

Die ernannten Mitglieder des Arbeitsbeirathes haben zu einem Drittheil
ans Unternehmern , zu einem Drittheil aus Arbeitern und zu einem Drittheil
aus Personen zn bestehen, deren fachmännische Mitwirkung bei den Arbeiten
des Beirathes wünschenswert ist.

Die Ernennung der Mitglieder des Arbeitsbeirathes erfolgt für Perioden
von drei Jahren.

Die nicht in Wien domicilierenden Mitglieder erhalten für die Reise
nach und von Wien , sowie für die Dauer der Sitzungen täglich je acht Gulden
Diäten , soweit dieselben nicht schon ans einem anderen Titel Diäten aus
Staatscassen beziehen. Auch erhalten dieselben behufs Theitnahme an den
Sitzungen auf den im Staatsbetriebe befindlichen Linien freie Fahrt in be¬
liebiger Wagenclasse für die Reise zu und von den Sitzungen . Die durch Be¬
nützung anderer Verkehrsanstalten erwachsenen Reiscauslagen werden ihnen
vergütet.

Die Mitglieder des Arbeitsbeirathes , welche Arbeiter sind und in Wien
domictlieren , erhalten für ihre jedesmalige Function eine Entschädigung von
je fünf Gulden täglich.

Der Handelsminister erlässt für den Arbeitsbeirath eine Geschäfts¬
ordnung , welche sofort provisorisch in Geltung tritt.

Nach Begutachtung derselben durch den Arbeitsbeirath wird die Ge¬
schäftsordnung vom Haudelsminister definitiv festgestcllt.

8 6.
Das arbeitsstatistische Amt hat die thatsächlichen Verhältnisse ^ welche den

Gegenstand arbeitsstatistischer Erhebungen gebildet haben , ans Veranlassung
des Ministers , in dessen Wirkungskreis jene Verhältnisse gehören , zu begut¬
achten und die Gutachten , sowie die etwaigen Anträge dem Handelsministerium,
beziehungsweise dem betheiligten Ministerium im Wege des Handelsministeriums
vorzulegen.

Der Vorstand des arbeitsstatistischen Amtes hat jährlich über die Dichtig¬
keit des Amtes und das Ergebnis seiner Arbeiten dem Handelsministcr und
den mitbetheiligten Ministern Bericht zn erstatten , welcher dem Reichsrathe in
entsprechender Bearbeitung vorgelegt wird.

8 7.
Die Beamten und sonstigen Organe des arbeitsstatistischen Amtes dürfen

mit Aufgaben , welche dem Wirkungskreise des letzteren fremd sind , nicht
betraut und insbesondere nicht von der Fiuanzverwaltung nach irgend einer
Richtung hin in Anspruch genommen werden.

Die Geheimhaltung der arbeitsstatistischen Erhebungen und Feststellungen
ist strenge Amtspflicht der Beamten und Angestellten des arbettsstatistischen
Amtes ' sowie anderer mit arbeitsstatistischen Erhebungen im <L>iune dieses
Stamtes betrauten Behörden und Ämter . Dies gilt insbesondere hinsichtlich
der gelegentlich amtlicher Erhebungen etwa zu ihrer Kenntnis gelangten , vom
Unternehmer ihnen als geheim bezeichueten Geschäfts - und Betriebsverhältnisse,
technischen Einrichtungen und Versahrnugsweisen.

8 8.
Das arbeitsstatistische Amt hat seine Thätigkeit mit 1 . Oetober 1898

ausznnehmen.
20»

t Städtische Kaiser Franz Josef Jnbilänms -Lebens-
rllld Rentenversichernngsanstalt in Wien.

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume
Österreich unter der Enns vom 25 . Juli 1898 , Z . 69036 , be¬
treffend die Satzungen einer „ Städtischen Kaiser Franz Josef-
Jubilänms - Lebens - und Nentenversichernugsanstalt in Wien"
(L .-G .-Bl . Nr . 48 ) :

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat die vom Gemeinderathe
der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien in den Sitzungen am 11 . Februar
und 14 . Juni 1898 beschlossene Errichtung einer städtischen Lebens - und Nenten-
vcrsicherungsanstalt m >t dem Sitze in Wien auf Grund der folgenden , vom
Gemeinderathe gleichzeitig beschlossenen Satzungen bewilligt und die einen
integrierenden Bestandtheil der Anstaltssatznngen bildenden , denselben beigefügten
allgemeinen Versicherungsbedingnngen in der vom Gemeinderathe in der Sitzung
am 1. Juli 1898 beschlossenê Fassung genehmigt . .

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat weiters auf Grund Aller¬
höchster Ermächtigung Seiner k. n . k. Apostolischen Majestät bewilligt , dass
diese Anstalt die Benennung „Städtische Kaiser Franz Josef -Jnbilänms -Lebens-
und Rentenversichernngsanstalt in Wien " führen und der von der Stadt¬
gemeinde Wien dieser Anstalt gewidmete Fond per 500 .000 fl. nach dem Aller¬
höchsten Namen Seiner Majestät benannt werden dürfe.

Dies wird zufolge der Erlässe des genannten hohen Ministeriums vom
13 . und 14 . Juli 1898 , ZZ . 22561 und 5986/M . I ., hiemit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht.

Krelmansegg in p.
Satzungen

der

Städtischen Kaiser Franz Josef -Jnbiläums -Lebens - und Ncntenversicherungs-
anstalt in Wie » .

8 1-
Name und Sitz der Anstalt.

Die von der Gemeinde Wien gegründete Lebensversichernngsanstalt
führt den Titel „Städtische Kaiser Franz Josef -Jnbiläums -Lebens - und Renten¬
versicherungsanstalt " . Sie hat ihren Sitz in Wien und ist berechtigt , Zweig¬
niederlassungen , Vertretungen und Agenturen im Gebiete der im Reichsrathe
vertretenen Königreiche und Länder zn errichten.

8 2.
Zweck der Anstalt.

Zweck der Anstalt ist der Betrieb des directen und indirecten Geschäftes
in allen Versicherungszweigen , welche sich auf das menschliche Leben beziehen;
insbesondere die Pflege jener Arten der Vorsorge , durch welche den materiellen
Nachtheilen der Arbeitsunfähigkeit infolge von Alter oder Invalidität begegnet
werden soll.

8 3-
Mitgliedschaft.

Die Anstalt beruht auf dem Grundsätze der Gegenseitigkeit.
Mitglieder der Anstalt sind die Versicherungsnehmer.
Die Mitgliedschaft wird durch den Abschluss des Versicherungsvertrages

und durch die Entrichtung der ersten Prämie erworben und endet mit dem
Erlöschen des Vertrages.

Mitglieder der Anstalt können nur eigenberechtigte oder juristische Per¬
sonen werden . Die Annahme eines Versicherungs -Antrages kann von der
Anstalt ohne Angabe von Gründen verweigert werden.

Die wechselseitigen Pflichten und Rechte, welche ans dem Versicherungs-
Verhältnisse für Versicherer und Versicherte hervorgehen , werden durch die
Bestimmungen der Satzungen , durch die einen Bestandtheil derselben bildenden
Versicherungsbedingnngen und den Inhalt des Versicherungsvertrages fest¬
gestellt.

2*
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Die Mitglieder erkennen durch die Unterzeichnung des Versicherungs-
Antrages die bindende Verpflichtung sowohl der Satzungen und der Verficht,
rungsbedingungen als auch jeder satzungsgemäß vorgenommeucu Änderung
derselben an.

8 4.
Aufnahme der  A n st a l s t h ä t i g k e i t. — V e r w a l t n n g s j a h r.

Der Beginn der Anstaltslhätigkeit erfolgt am 2. Dccember 1898.
Das Verwaltungsjahr umfasst den Zeitraum vom 1. Jänner bis

31 . December eines jeden Jahres mit Ausnahme der ersten Verwaltungs¬
periode , welche vom 2 . December 1898 bis 31 . December 1899 dauert.

8 5.
Ur k n n d e n z e i chn un g. — Knndmachunge  n.

Die Urkunden der Anstalt bedürfen zu ihrer Rechtsgiltigkeit der Unter¬
schrift des Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses oder dessen Stellvertreters
und eines vom Verwaltungsansschusse dazu ermächtigten Mitgliedes desselben.

Öffentliche Kundmachungen der Anstalt erfolgen durch das Amtsblatt
der k. k. Reichshaupl - und Residenzstadt Wien.

8- 6.
Gründungsfond.

Zur Durchführung der Gründung und Organisation der Anstalt widmet
die Gemeinde Wien einen unverzinslichen und nach Maßgabe des L; 10,
Absatz 3, rückznzahleudeu Betrag von 40 .000 Kronen der durch das Gesetz vom
2. August 1892 , R .-G .-Bl . Nr . 126, festgesetzten Währung als Grüuduugsfond.

8 7.
Kaiser Franz  I o s e f - I u b i l ä n m s f o n d.

Zur Förderung des speciellen Zweckes der Anstalt widmet die Gemeinde
Wien einen Betrag von 1,000 .000 Kronen , dessen Zinsen alljährlich dem Ge-
meiuderathe der Stadt Wien zu dem Zwecke zur Verfügung zu stellen sind,
arme , fleißige und in Wien heimaisberechtigte Schulkinder bei der Anstalt auf
eine Altersrente oder ein Erlebens -Capital zu versichern . Die Polizzen dieser
Versicherungen sind alljährlich am 2. December in feierlicher Weise zur Ver¬
teilung zu bringen.

Dieser Fond wird von der Anstalt unter dem Titel : „Kaiser Franz
Joscf -Jubiläumsfond " verwaltet und dient gleichzeitig als Sicherheitsfou  d
der Anstalt , welcher nach vollständiger Erschöpfung des Neservefoudes (§ lO),
beziehungsweise der Specialrescrven und des Neservefondcs zur Deckung von
Betriebsabgängen heranzuziehen ist.

Im Falle der Auflösung der Anstalt steht die Beschlussfassung über die
wertere Verwendung des Fondes , insofern er nicht zur Sicherstellung der den
Versicherten gegenüber eingegaugenen Verpflichtungen herangezogen werden
muss , dem Wiener Gemeinderathe zu.

Sollte dieser Fond zur Deckung eines Betriebsabganges herangezogen
worden sein , so Huben bis zu seiner Ergänzung nur die Zinsen des testierenden
Theiles dem oben bestimmten Zwecke zugeführ 't zu werden.

8 8.
Weitere Fon de der Anstalt.

Außer der durch die Bestimmungen der Ministerial -Verordnung vom
5 . März 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 31 , geregelten Rückstellung der Prämieureserven,
Prämieuüberträgc und Reserven für schwebende Schäden wird aus den Be-
triebsübcrschüsseu der Reservefoud , der Kriegsreservefond , der Coursschwankungs-
fond , der Cautionsfoud und der Pensiousfond für die Beamten der Anstalt
gebildet.

8 9.
G r ü n d n n g s ko st e n und A u f n a h m s p r o v i s i o n e n.

Die vorgetrageuen Grüudungskosten und Aufuahmsprovisionen werden
nach den Bestimmungen derselben Ministerial -Verordnung abgeschrieben.

Demnach hat die Amortisiernng der Grüudungskosten längstens in den
ersten fünf Jahren des Bestandes der Anstalt zu erfolgen.

Die Amortisiernng von Abschlussprovisionen darf sich nur auf die inner¬
halb der ersten zehn Jahre des Bestandes der Anstalt verausgabten Abschluss-
Provisionen beziehen . Der Amortisationsplan ist derart cinzurichten , dass die
einzelnen dem Amortisationsverfahren unterworfenen Abschlussprovisioneu
innerhalb einer Amortisationsdaner von längstens je zehn Jahren getilgt sind.
Diese Amortisationsdaner ist entsprechend he'rabzusetzeu, wenn sich' nach den
gemachten Erfahrungen die mittlere Versicherungsdaner niedriger stellt.

Uber Beschluss des Verwaltungsausschusses kann jedoch noch ein weiterer
Betrag zu einer über das vorgeschriebene Maß hinausgeheudeu Abschreibung
an Vorträgen oder Inventar verwendet werden.

8 10.
Der Reservefond.

Der Reservefoud hat den Zweck, eine Deckung für solche Betriebsabgäuge
zu bieten , zu deren Tilgung Specialreserven nicht vorhanden sind oder die
vorhandenen Specialreserven nicht hinreichen.

Die Bildung des Neservefoudes wird erst nach vollständiger Abschreibung
der vorgetragenen Gründungskosten in Angriff genommen.

In dem Maße , als die Dotierung desselben fonschreitet , erfolgt die
Rückzahlung des Gründungsfondes an die Gemeinde Wien , so dass im Zeit¬
punkte der vollständigen Rückzahlung des Gründungsfondes derselbe durch
einen Reservefoud von derselben Höhe ersetzt erscheint.

In den Neservefond fließen:
rr) der unten festgesetzte Antheil an dem jeweiligen Betriebsüberschnsse;
b) die hercingebrachten Ersatzansprüche;
e) die durch nicht rechtzeitige Behebung verjährten Versicherungsbeträge;
ä ) die etwa  nicht zur Auszahlung gelangten Gewinnauthcile.

8 11-
Der Kriegsreservefond.

Der Kriegsreservefond hat den Zweck, eine Deckung für solche Betriebs¬
abgäuge zu bieten , welche sich aus der erhöhten Sterblichkeit oder Invalidisierung
im Falle eines Krieges ergeben.

In denselben fließen:
u) die Kriegsznschläge zu den Prämien oder einmaligen Zahlungen;
b) die Zinsen des Fondes;
o) der unten festgesetzte Antheil an dem jeweiligen Betriebsüberschnsse.

8 12-
Der C o u r s s ch w a n kn n g s f o n d.

Der Conrsschwanknngsfond hat den Zweck, eine Deckung im Falle von
Coursverlusten zu bieten.

In den Coursschwankungsfond fließen:
a ) der unten festgesetzte Antheil au den jeweiligen Betriebsübcrschüssen;
tz) die nicht realisierten Coursgewinne.

Eine Heranziehung dieses Fondes für anderweitige Zwecke als zum
Zwecke der Deckung von Coursverlusten ist nur mit Genehmigung der Auf¬
sichtsbehörde zulässig.

8 13.
Der C a n t i o n s f c>n d.

Der Cautionsfoud hat den Zweck, eine Deckung für etwa aus dem Be¬
triebe des Cautionsdarlehensgeschäftes sich ergebende Abgänge zu bieten.

In den Cautionsfoud fließen:
n) der unten festgesetzte Antheil an den jeweiligen Betriebsüberschüssen;
b ) 50 Percent der ans dem Betriebe des Cautionsdarlehensgeschäftes sich

ergebenden Überschüsse.
8 14-

Der B e a in t e n p e n s i o n s f o n d.
In den Beamtenpeusionssond fließen:

a) die Einzahlungen der Beamten;
b ) der reguläre Beitrag der Anstalt;
o) der unten festgesetzte Aulheil an den Betriebsübcrschüssen;
ä ) die Zinsen des Fondes.

8 15-
Betriebsüberschnss.

Als Betriebsüberschuss ist derjenige Überschuss der Einnahmen über die
Ausgaben zu verstehen, welcher sich nach Vornahme der gesetzlichen oder
satzungsmäßigen Vor - und Abschreibungen ergibt.

Von dem Betriebsüberschnsse werden zugewiesen:
1. Solange die Gründungskosten nicht abgeschriebeu sind:
50 Percent zur weiteren Abschreibung der vorgetragenen Gründungs¬

kosten ;
20 Percent dem Beamtenpensionsfonde;
20 Percent dem Coursschwankungsfonde;

5 Percent dem Kriegsreservefonde;
5 Percent dem Cautionsfonde.

2. Nach durchgeführter Abschreibung der Gründungskosten bis zu dem
Zeitpunkte , da der Reservefoud 200 .000 Kronen beträgt , folgende Mindestsätze:

50 Percent dem Reservefonde;
20 Percent dem Beamtenpensionsfonde;

5 Percent dem Coursschwankungsfonde;
3 Percent dem Kriegsreservefonde;
3 Percent dem Cautionsfonde.

3 . «sobald der Reservefoud den Bestand von 200 .000 Kronen über¬
schreitet, folgende Mindestsätze:

10 Percent dem Reservefonde;
10 Perceul dem Beamtenpensionsfonde;
5 Percent dem Coursschwankungsfonde;
3 Percent dem Kriegsreservefonde;
3 Percent dem Cautionsfonde;

50 Percent zur Dividendenzutheilnng an jene Versicherten , welche
mindestens ein Jahr der Anstalt augehöreu ; zu diesem Zwecke wird die Ge-
sammtsumme des zur Dividcndeuvertheilnug verfügbaren Betrages an die drei
Kategorien:

a) Todfallversicherung,
b) gemischte Versicherung,
o) Erlebens - und Rentenversicherung

im Verhältnisse der im letzten Jahr in jeder Kategorie vereinnahmten Regie¬
zuschläge aufgetheilt ; innerhalb jeder Kategorie erfolgt die Divideudenver-
theilung nach dem Verhältnisse der Gesammtsumme der von jedem Mitgliede
für noch in Kraft stehende Versicherungen eingezahlten Jahres - und ein¬
maligen Prämien . Die flüssigen Renten und solche Anssteuerversicherungen,
bei welchen die Verpflichtung einer Prämienleistung infolge Todfalles des
Versorgers bereits erloschen ist, nehmen an der Dividendenvertheilung
nicht theil.

In den Fällen 2 und 3 hat die Festsetzung der zuznweisenden Percent¬
sätze durch den Verwaltungsausschnss zu erfolgen.
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Die Prämienrückerstattnng erfolgt bei Jahresprämien durch Abzug des
entfallenden Thciles von der nächsten fälligen Prämie , bei nnterjähriger
Zahlung durch gleichmäßige Verminderung der Prämieuraten des nächsten
Jahres , bei einmaliger Zahlung durch bare Auszahlung des entfallenden
Betrages.

8 16.
Deckung von Betriebsabgängen.

Zur Deckung von Betriebsabgängen sind der Reihe nach die Special¬
reserven , der Reservefond , der Sicherheitsfond (Z 7) heranzuziehen.

Nach der Erschöpfung dieser Fonde ist ein weiterer Abgang durch Kürzung
der Versicherungsverpflichtnngen im Verhältnisse des Anspruches ans Dividende
(Z 15) hereinznbringen , falls der Gemeinderath nicht anderweitige Beschlüsse
fassen sollte.

8 17.
W i e d e r h e r st e l l u n g der Fonde.

Sollte zur Deckung eines Betriebsabganges der Neservefond oder außer¬
dem noch der Kaiser Franz Josef -Jubilänmsfond herangezogen worden sein,
so sind die weiterhin sich ergebenden Überschüsse ausschließlich zur Wieder-
Herstellung der früheren Fondsbestände zu verwenden , und zwar ist im zweiten
Falle der Kaiser Franz Josef -Jnbilünmsfond in erster Linie zu ergänzen,
sodann erst ans die Nenanlage eines Reservefondes Bedacht zu nehmen.

8 18-
Leitung der  A n st a l t.

Als leitende Organe der Anstalt fungieren der Gemeinderath der Stadt
Wien und der Verwaltnngsansschuss der Anstalt.

8 19.
G e m e i n d e r a t h.

Dem Gemeinderathe der Stadt Wien obliegt die Wahning der Rechte
der Mitglieder.

Dem Gemeinderathe sind Vorbehalten:
n) die Genehmigung des Rechenschaftsberichtes;
1») die Systemisierung der Beamten und die Festsetzung ihrer Bezüge;
c) die Abänderung der Satzungen und Versicherungsbedingnngen;
6) die Beschlussfassung über die Art der Deckung von Betriebsabgängen;
v) die Beschlussfassung über die Auflösung der Anstalt und die Modalitäten

der Auflösung , sowie über die Verwendung des Kaiser Franz Josef-
Jnbiläumsfondes im Falle der Auflösung der Anstalt;

1) die Festsetzung der Art und Höhe der Entlohnung der Mitglieder des
Dircctionsausschnsses;
die Veranlassung von Scontrierungen durch eine gemeinderäthliche
Scontriernngs -Commission.

8 20.
V e r w a l t u n g s a u s s ch u s s.

Zum Zwecke der Leitung und Verwaltung der Anstalt wählt der Ge¬
meinderath der Stadt Wien aus seiner Mitte fünfzehn Mitglieder als Ver-
waltungsausschnss der Anstalt und drei Stellvertreter.

Im Behindernngsfalle eines Mitgliedes tritt ein Stellvertreter in alle
dessen Rechte und Pflichten ein.

Die Function der Mitglieder des Verwaltungsausschusses und deren
Stellvertreter endet gleichzeitig mit dem Gemeinderathsmandate.

Im Falle der Auflösung des Gemeinderathes behalten die gewählten
Fnnctionäre ihr diesfälliges Amt bis zur erfolgten Neuwahl durch den neu-
gewählten Gemeinderath.

Im Falle des Erlöschens der Function eines Mitgliedes des Ver¬
waltungsausschusses oder eines Stellvertreters ans was immer für einem
Grunde nimmt der Gemeinderath in kürzester Zeit die Neuwahl vor.

8 21.
Direktion sausschuss.

Der Verwaltnngsansschuss wählt unter dem Vorsitze des Bürgermeisters
oder eines von demselben Delegierten mittels Stimmzettel und mit absoluter
Stimmenmehrheit den Vorsitzenden und einen Stellvertreter desselben und
delegiert durch eine in gleicher Weise durchgeführte Wahl vier seiner Mitglieder
in den Directionsansschnss.

Zu dieser Wahl ist die Anwesenheit von mindestens zehn Mitgliedern
erforderlich . Wird die absolute Stimmenmehrheit nicht erzielt , so findet eine
engere Wahl statt.

Bei der engeren Wahl haben sich die Wähler auf jene zwei Personen
zu beschränken, welche die relativ meisten Stimmen erhalten haben . Jede
Stimme , welche auf eine nicht in die engere Wahl gebrachte Person fällt , ist
als nngiltig zu betrachten.

In Füllen von Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu
ziehende Los , wer in die engere Wahl einznbeziehen , beziehungsweise in der¬
selben als gewählt zu betrachten ist.

, Die Function der Mitglieder des Directionsausschnsses endet gleichzeitig
mit ihrer Function als Mitglieder des Verwaltungsansschnsses.

Im Falle des Erlöschens der Function eines Mitgliedes des Directions-
ansschusses ans was immer für einem Grunde nimmt der Verwaltnngsansschuss
unter gleichen Modalitäten die Neuwahl vor.

8 22 .
Wirkungskreis des Verwaltungsansschnsses.

In den Wirkungskreis des Verwaltungsansschnsses fallen:
n) die Schaffung einer Geschäftsordnung für die Leitung und Verwaltung

der Anstalt;
b) die Vorberathung und Vorlage aller der Entscheidung des Gemeinde¬

rathes vorbehaltenen Verwaltungs -Angelegenheiten;
o) die Ernennung , Beförderung , Pensionierung und Entlassung der Beamten

der Ansta ' t;
ä ) die dauernde Übertragung von Agenden an Beamte der Gemeinde Wien

im Einvernehmen mit dem Bürgermeister;
b) die Überwachung der Geschäftsgebarnng und die Entscheidung in Be-

rufungsfälleii gegen Verfügungen des Anstaltsleiters;
k) die Bewilligung nicht systemisierter und nicht zu dem laufenden Kanzlei-

bedarfe gehöriger Auslagen , wie : Zulagen , Taggelder , Provisionen und
Remunerationen an die Beamten und Organe der Anstalt;
die fruchtbringende Anlage der Anstaltsgelder , die Aufnahme und Ge¬
währung von Darlehen , die Erwerbung , Veräußerung und Belastung
von Realitäten;

i>) Abschluss und Lösung von Nückversichernngsverträgen;
i) die Bestimmung des Maximalbetrages der überhaupt anznnehmcnden

und der im eigenen Risico zu behaltenden Versicherungssummen;
ü) die Feststellung und Abänderung der Prämientarife;
l) die Festsetzung jener Beträge , die über das vorgeschriebene Maß hinaus

zu Abschreibungen verwendet werden sollen, und die Beschlussfassung
über die Verwendung des Betriebsüberschusses , soweit dies nicht schon
durch die Satzungen bestimmt erscheint;

in ) die regelmäßige Controle der Geschäftsführung in allen ihren Zweigen,
die Scontrierung der Cassen, die Prüfung der Rechnungen.

8 23.
Wirkungskreis des Directionsausschnsses.

Alle übrigen , insbesondere die laufenden Agenden bei der Abwicklung
der Anstaltsthätigkeit , soweit dieselben nicht durch die Geschäftsordnung dem
leitenden Beamten zur selbständigen Behandlung zugewiesen sind, werden durch
den Directionsansschnss besorgt , welchem der Vorsitzende des Verwaltnngs-
ansschusscs und dessen Stellvertreter vorstehen und dem weiters vier ans
diesem Ausschüsse gewählte Mitglieder angehören.

Insbesondere obliegt dem Directionsausschusse:
n) die Vorberathung und die Vorlage aller dem Verwaltnngsansschusse zur

Entscheidung zugewiesenen Verhandlnngsgegenstände;
d) die Vertretung der Anstalt nach außen und die Maßnahmen zur Wahrung

des Interesses der Anstalt in Streitfällen;
o) die Bestellung von nicht dem Beamtenstatns angehörigcn Organen der

Anstalt;
ä ) die Ausstellung von Legitimationen an Beamte und Organe der Anstalt;
o) die Bewilligung von Gehaltsvorschüssen an Beamte und Diener der

Anstalt.
8 24.

Capitalsanlage.
Das Vermögen der Anstalt darf nur angelegt werden:
1. In zur Anlage von Pupillarvermögen geeigneten inländischen Wert¬

papieren.
2 . In inländischen zinstragenden Realitäten , wenn sie nicht über ein

Drittel des Ankaufspreises belastet bleiben.
3 . In inländischen pupillarsicheren Hypotheken.
4 . In Einlagen bei inländischen Sparkassen.
5 . Im Escompte solcher Wechsel, welche sich zum Escompte bei der

Österreichisch-ungarischen Bank eignen.
6 . In Darlehen auf eigene Lebensversicherungs -Polizzen , jedoch keinesfalls

über den Betrag des Rückkaufswertes.
7 . In Darlehen auf die sub 1 angeführten Werteffecten , und zwar nur

bis zum Betrage von 80 Percent des börsemäßigen Courswertes , welcher
Betrag jedoch bei verlosbaren Papieren den nach dem Verlosungsplane ab¬
züglich der Gebüren entfallenden Mindestbetrag nicht übersteigen darf.

8 . In Darlehen an inländische Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften,
bei welchen die Aufnahme fremder Gelder an die statutenmäßige Bedingung
geknüpft ist, dass dieselben nicht die Höhe der eingezahlten Haftungspflichtigen
Einlagen überschreiten.

9. In Cautivnsburlehen an Versicherte.
10 . In Einlagen bei accreditierten inländischen Creditinstitnten im

Contocorrentgeschäfte oder gegen Cassascheine, jedoch nur insoweit , als die
Führung der Geschäfte die Bereit Haltung disponibler Mittel erfordert.

8 25.
Staatsaufsicht.

Die Anstalt unterliegt der staatlichen Aufsicht nach Maßgabe der jeweilig
bestehenden Gesetze und Vorschriften.

Zur unmittelbaren Beaufsichtigung derselben kann von der Staatsver¬
waltung ein landesfürstlicher Commissär bestellt werden.

Bezüglich der Buch - und Rechnungsführung , sowie der Aufstellung des
Rechnungsabschlusses und der Erstattung und Veröffentlichung des Rechenschafts¬
berichtes haben die einschlägigen Bestimmungen der Ministerial -Verordnnng
vom 5 . März 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 31, Anwendung zu finden.
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8 26.
Staatliche Genehmigung.

Der staatlichen Genehmigung sind Vorbehalten:
1 . Die Feststellung oder Abänderung der Satzungen und Nersichernngs-

bedingnngen , der Rechnnngsgrundlagen , der Grundsätze für die Berechnung
der Reserven und Netloprämien.

2 . Die Feststellung der Modalitäten der Auflösung , insbesondere der
Art und Weise, wie die Geschäfte der sich uuslöseuden Anstalt abgewickelt und
die den Versicherten gegenüber eingegaugenen Verpflichtungen sichergestellt
werden sollen.

3 . Jedes Übereinkommen , durch welches der Versichernngsbestand der
Anstalt in seiner Gesammtheit oder in einzelnen Zweigen in was immer für
einer Form an eine andere Gesellschaft übertragen , respective ein solcher Ver-
sicherungsbestaiid von einer anderen Anstalt übernommen wird.

* *
*

Wersicherungsbedingimgen.
8 27.

Versicherungsvertrag.
Durch den Versicherungsvertrag verpflichtet sich die Anstalt zu bestimmten

Leistungen im Falle des Ablebens oder im Falle des Erlebens von im vor¬
hinein bestimmten Terminen oder endlich im Falle des Eintrittes der In¬
validität gegen bestimmte , vom Versicherungsnehmer ein einzigesmal oder
wiederkehrend zu leistende Zahlungen (Prämien ).

8 28.
Versicherungsantrag.

Die Grundlage des Versicherungsvertrages bildet der ans den gedruckten
Formularien der Anstalt aufgenommene Antrag und etwaige Nachträge zu
demselben.

Der Versicherungsnehmer haftet für die Richtigkeit und Vollständigkeit
der gemachten Angaben selbst dann , wenn deren Text von einer anderen
Person niedergeschrieben worden ist.

Die Verpflichtungen der Anstalt werden ausschließlich durch den Inhalt
der Polizze , durch die Versichernngsbcdingnngen und die eventuell schriftlich
hiezu ertheilten Nachträge bestimmt.

8 29.
Prämienzahlung.

Die Leistungen des Versicherungsnehmers können in einmaligen oder
jährlichen Prämien oder nnterjährigen Raten abgestattet werden.

Mit der Zahlung der ersten Prämie werden auch die Anfnahmsgebüren,
mit den einzelnen Prämienraten etwaige Nebengebüren (Stempel, ' Porti'
Znschlagsptämien ) einqehoben.

Falls der Versicherungsnehmer sich weigert , die Polizze anznnehmen , ist
derselbe dennoch zur Zahlung der ersten Jahresprämie sammt allen Ncbcn-
gebüren verpflichtet.

Die Prämienzahlungen sind im vorhinein und längstens innerhalb
30 Tagen nach dem Fälligkeitstage an die Anstalt zu leisten.

Diese ist nicht verpflichtet , an die Entrichtung fälliger Prämien zu
mahnen ; es kann auch gegen die Folgen versäumter Prämienzahlung keinesfalls
der Einwand erhoben werden , dass die Anstalt in anderen Fällen Zahlungs¬
aufforderungen habe ergehen oder die Prämien habe einheben lassen.

Jede Leistung des Versicherungsnehmers wird durch eine mit der facsi-
miliertcn Unterschrift des leitenden Beamten und der handschriftlichen Namens-
fertignng des die Zahlung entgegennehmenden Anstaltsorganes versehene
Quittung bescheinigt.

8 30.
Altersbestimmung.

Der Prämienbemessung wird jenes Alter in vollen Jahren zugrunde
gelegt , welches dem dem Tage des Beginnes der Versicherung zunächst
liegenden Geburtstage entspricht.

Wenn es sich herausstellt , dass der Versicherungsnehmer im Anträge das
Alter des Versicherten zu Ungunsten der Anstalt unrichtig angegeben hat , so
wird , wenn die Altersdifferenz kleiner als fünf Jahre ist und wenn das
wirkliche Alter beim Abschlüsse der Versicherung 60 Jahre nicht überstieg , die
Versicherungssumme nach dem Verhältnisse der Tarifprämie des angegebenen
zu jener des richtigen Alters vermindert.

War jedoch die Altersdifferenz größer als fünf Jahre oder überstieg das
Alter beim Eintritte 60 Jahre , so hat die Anstalt die Wahl , entweder das vor¬
stehende Verfahren cintreten zu lassen oder die Versicherung unter Rückzahlung
der vollen Prämienreserve aufzuheben.

Ergibt sich ein Altersunterschied zu Gunsten der Anstalt , so wird eine
Rückvergütung nicht geleistet ; die etwa  künftig noch zu zahlenden Prämien
werden jedoch dem thatsächlichen Alter entsprechend richtiggestellt.

8 31.
Beginn der Haftung.

Die Haftung der Anstalt beginnt an dem in der Polizze festgesetzten
Zeitpunkte , jedoch nur dann , wenn der in der Polizze quittierte Prämienbctrag
thatsächlich bezahlt wurde.

War der Versicherte zur Zeit der Übernahme der Polizze schon aestorben
oder an einem seit Einreichung des Antrages eingetretenen lebensgefährlichen
Leiden erkrankt , so ist die Versicherung ungiltig.

8 32.
Wegfall der Haftung der  Anstalt.

Die Erfüllung der Verpflichtung ans dem Vertrage kann von der Anstalt
vccweigert werden:

1. Wenn der Bezugsberechtigte zur Begründung seiner Ansprüche oder
zur Erhebung von Zahlungen gefälschte Dokumente beibringt , oder wenn
derselbe gerichtlich überwiesen wurde , absichtlich eine Handlung verübt oder
verursacht zu haben , welche unmittelbar oder mittelbar eine Lebensverkürzung
des Versicherten herbeisührte.

In diesem Falle verliert der Bezugsberechtigte jeden Anspruch ans dem
Versicherungsverträge.

2 . Wenn der Versicherte während oder infolge seiner Anwesenheit in
einem außereuropäischen Lande stirbt , ohne die Einwilligung der Anstalt zur
Ausdehnung der Versicherung ans dieses Land eingeholt zu haben.

3 . Wenn der Versicherte wegen eines nicht politischen Verbrechens mit
dem Tode bestraft wurde.

4 . Wenn der Versicherte im Laufe der ersten drei Jahre des Bestandes
der Versicherung durch Zweikampf oder Selbstmord endet oder infolge einer
von ihm versuchten oder verübten verbrecherischen Handlung sein Leben einbüßt.

5 . Wegen Altersdifferenz nach Z 30 , Absatz 3.
In den Fällen 2 bis 5 wird die volle Prämienreserve der Versicherung

zur Auszahlung gebracht.
8 33.

Außerkrafttreten der Versicherung.
Der Veisichernngsvertrag tritt außer Kraft:
1.  Wenn es sich innerhalb der ersten fünf Jahre des Bestehens der Ver,

sichernng heransstellt , dass der Versicherungsnehmer in dem Versicherungs¬
anträge die ans Annahme desselben wesentlichen Einfluss übenden Fragen
unwahr beantwortet , beziehungsweise unwahre Angaben gemacht hat . In diesem
Falle geht jeder Anspruch aus dem Versicherungsverträge verloren.

Nach fünf Jahren ist die Polizze in Bezug auf die Angaben des Antrages,
soweit dieselben nicht das Alter des Versicherten betreffen (Z 30) unanfechtbar.

2. Wenn der Versicherte wegen eines nicht politischen Verbrechens zu
einer mehr als einjährigen Kerkcrstrafe verurtheilt wird.

In diesem Falle wird die volle Prämienreserve der Versicherung znrück-
erstattet.

3 . Wenn eine fällige Prämie nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist
von 30 Tagen bezahlt wird.

8 34.
Reactivierung.

In diesem letzten Falle wird jedoch die Versicherung innerhalb dreier
Monate vom Fälligkeitstage der nicht mehr bezahlten Prämienrate über schrift¬
liches Ansuchen des Versicherungsnehmers gegen Bezahlung der rückständigen
Prämien und eines Strafbetrages von 6 Percent der Jahresprämie , welcher
in gleichen Theilbeträgen mit den innerhalb eines Jahres fälligen Prämien-
raten entrichtet werden kann , wieder in Kraft gesetzt.

Es ist der Entscheidung der Anstalt Vorbehalten , die Reactivierung noch
bis zur Dauer eines Jahres vom Fälligkeitstage der nicht mehr bezahlten
Prämienrate gegen neuerliche ärztliche Untersuchung und Abgabe einer Nach¬
tragserklärung , im übrigen unter den gleichen Bedingungen wie vorher dnrch-
zuführen . Die Kosten der ärztlichen Untersuchung hat der Versicherte zu tragen.

Die Versicherung tritt erst in dem Augenblicke wieder in Kraft , da der
Versicherungsnehmer eine diesbezügliche Erklärung der Anstalt erhalten und
die laufende Prämie bezahlt hat.

8 35.
Unverfallbarkeit der Versicherung.

Wenn die Prämien der Versicherung bereits durch drei volle Jahre be¬
zahlt worden sind, ehe dieselbe wegen Prämienrückstandes außer Kraft getreten
ist , so kann der Versicherungsnehmer , wenn er auf die Reactivierung unter
den obigen Bedingungen verzichtet oder ein diesbezügliches Ansuchen ab¬
schlägig beschieden wurde , binnen Jahresfrist , vom Tage der Fälligkeit der
nicht bezahlten Prämie an gerechnet , den Rückkauf oder die Neduction der
Polizze verlangen.

Wird in einem solchen Falle der Rückkauf der Polizze nicht innerhalb
dieser Frist ausdrücklich angesprochen , so geht die Versicherung stillschweigend
in eine prämienfreie Versicherung gleicher Art und Fälligkeit mit verminderter
Versicherungssumme über.

8 36.
Rückkauf.

Wenn die Prämien einer Polizze mindestens drei Jahre hindurch bezahlt
wurden , gewährt die Anstalt das Recht des Rückkaufes für Capitalsversicherungen
aller jener Combinationen , bei denen eine Auszahlung jedensals erfolgen
müsste , falls die Versicherung nicht vorzeitig außer Kraft gefetzt  würde.

Der Nückkaufsbetrag beträgt 90 Percent der für den Tag der Prämien¬
einstellung gerechneten Prämienreserve und wird nur gegen Rückstellung der
Polizze und der zuletzt eingelösten Prämienqnittnng zur Auszahlung gebracht.

8 37.
Reduction.

Über Verlangen des Versicherungsnehmers oder im Falle des Z 35,
Absatz 2 , auch ohne ausdrückliches Verlangen wird jede Versicherung , für welche
mindestens durch drei Jahre die Prämie bezahlt wurde , im Falle der Ein¬
stellung der Prämienzahlung durch Verminderung der Versicherungssumme
reducicrt.
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Die Reductionspolizze wird jederzeit gegen Rückstellung der ursprüng¬
lichen Polizze und der zuletzt eingelösten Prämienquittnng ausgefolgt.

Der Neductionsbetrag wird bei gemischten Versicherungen und solchen
uns den CrlebeUssull gefunden , indem die ursprüngliche Versicherungssumme
im Verhältnisse der Zahl der gezahlten Prämien zur Gesammtzahl der vom
Beginn der Versicherung bis zur Fälligkeit eiuzuzahlendeu Prämien ver¬
mindert wird ; bei allen übrigen Versicherungen , indem die volle Prämien¬
reserve der Versicherung als einmalige Brutto -Zahlnng für eine Versicherung
derselben Art verwendet wird , wobei das Alter am Tage der Nednciernng der
Rechnung zugrunde gelegt wird.

8 38.
Bestimmungen für den Kriegsfall.

Wenn der Tod eines auf den Todesfall Versicherten im Kriege oder in¬
folge von Verletzungen oder Krankheiten , welche er sich im Kriege zugezogen
Hat, eiutritt , so bezahlt die Anstalt , sofern die Versicherung zur Zeit der Kriegs¬
erklärung mindestens sechs Monate in Kraft gestanden war , bei wehrpflichtigen
Personen des stehenden Heeres , der Kriegsmarine und der Landwehr die
halben , bei landsturmpflichtigen Personen die vollen Versicherungssummen , je¬
doch für alle ein Leben betreffenden Capitalsversichernngen zusammen höchstens
10 .000 Kronen Capital , für alle ein Leben betreffenden Überlebensrenten zu¬
sammen höchstens 1000 Kronen Rente.

Bei Ansstenerversichernngen und Versicherungen mit bestimmter Verfalls¬
zeit bezieht sich der Maximalbetrag von 10 .000 Kronen auf die rückzustellende
Reserve und wird auf Grund dieser der später zur Auszahlung gelangende
Capitalsbetrag bestimmt.

Bestehen auf das Leben einer Person mehrere Versicherungen , so werden
die einzelnen Versicherungen in der Reihenfolge des Abschlusses bis zu dem
obigen Maximalbetrage liquidiert ; Polizzen vom gleichen Ausstellungsdatum
werden hiebei als eine einzige Polizze betrachtet , und es bestimmt sich die
Verbindlichkeit der Gesellschaft bezüglich dieser Polizzen nach dem Verhältnisse
der versicherten Summen.

Nücksichtlich desjenigen Theiles der Versicherungssumme , welche den
Maximalbelrag übersteigt , vleibt dem Begünstigten das Recht ans die Prümien-
reserve , beziehungsweise auf Ausstellung einer Reductionspolizze nach den
diesbezüglichen Bestimmungen gewahrt.

Sollte der Tod des Versicherten nicht nachgewiesen werden können und
derselbe zu den im Kriege Vermissten gehören , so wird der Tod erst dann als
erwiesen betrachtet , wenn der Versicherte durch ein rechtskräftiges gerichtliches
Erkenntnis als todt erklärt wird.

Die Übernahme des Kriegsrisicos für Bernfsmilitär bleibt besonderen
Vereinbarungen mit der Anstalt Vorbehalten ; falls solche nicht getroffen wurden,
wird im Kriegssteibefalle nur die Prämieureserve der Versicherung rückerstattet.

8 39.
Belehnung.

Die Anstalt belehnt gegen angemessene Verzinsung alle rückkanfbaren
Polizzen bis zur Höhe des Nückkaufswertes.

Dem Ansuchen um Belehnung ist die Polizze , auf welcher die Belehunngs-
clausel vorgemerkt wird , und die zuletzt eingclöste Prämienquittnng beizulegen.

Die Zinsenzahlung erfolgt anticipativ und in gleichen Raten wie die
Prämienzahlung.

Das Darlehen wird von jeder Auszahlung , welche die Anstalt ans Grund
der durch die Polizze übernommenen Verbindlichkeiten zu leisten hat , in Abzug
gebracht . Für die Zahlung der Zinsen gelten dieselben Bestimmungen wie für
die Zahlung der Prämien.

8 40.
Eintritt des versicherten Ereignisses.

Sobald das versicherte Ereignis eingetreten ist, muss der Anstalt hievon
Anzeige erstattet werden und sind folgende Documente beizubringen:

1. die Polizze sammt der zuletzt eingelösten Prämienquittung;
3. der legale Taufschein beziehungsweise Gebnrtsnachweis , falls derselbe

nicht schon früher vorgelegt wurde;
3. je nach Art der Versicherung der legale Todtenschein , der nach speciellen

Bestimmungen zu erbringende Jnvaliditätsnachweis , die legale Lebensbestätignng;
4 . bei Todfallsversicherungen über Verlangen der Anstalt ein von dem

behandelnden Arzte geschriebener Bericht über den Verlauf der letzten Krankheit.
Innerhalb eines Monates nach Beibringung diefer Documente steht der

Anstalt das Recht zu, weitere Aufklärungen und Nachweise zu verlangen.
Innerhalb eines Monates nach Beibringung sämmtlicher von der Anstalt

verlangten Documente hat diese die Liquidierung der versicherten Summe au-
zuordnen oder aber die Bezugsberechtigten zu verständigen , ob und welche
Umstände bestehen, auf Grund deren gemäß den Versichernngsbedingnngen
oder dem Wortlaute der Polizze die Auszahlung der versicherten Summe ver¬
weigert wird.

Bei Polizzen , welche zahlbar an den Inhaber oder Überbringer lauten,
hat die Anstalt bei Fülligkeit derselben das Recht, aber nicht die Pflicht , den
Nachweis über die Rechtmäßigkeit des Besitzes zu verlangen und zu prüfen.

Bei der Auszahlung der versicherten Summe werden außer dem Quittnugs-
stempel nur die etwa rückständigen Prämien und Zinsenraten , sowie etwa ans-
haftende Darlehensbeträge in Abzug gebracht.

8 41.
Amortisation.

Wenn die Originalpolizzc in Verlust gerüth , hat der Versicherungsnehmer
die Amortisiernng des betreffenden Docnmentes bei dem competenteu Gerichte
auf eigene Kosten zu bewerkstelligen.

Die Ausstellung eines Duplikates oder die Auszahlung der versicherten
Summe kann nur nach vollständiger Beendigung des Amortisationsverfahrens
beansprucht werden. 8 43

Verfahren bei Streitigkeiten.
Streitigkeiten , welche zwischen der Anstalt einerseits und dem Versicherungs¬

nehmer oder Bezugsberechtigten anderseits ans dem Versicherungsverträge ent¬
stehen. gehören zur Competenz der zuständigen Gerichte in Wien.

8 43.
Verjährung.

Die ans der Polizze erwachsenen Rechte verjähren , wenn sie nicht inner¬
halb eines Jahres nach ihrer Entstehung oder bei nachgewiesener unverschuldeter
Verhinderung nicht innerhalb eines Jahres nach dem Anfhören derselben , in
diesem Falle jedoch nicht längstens fünf Jahre nach ihrer Entstehung bei der
Anstalt geltend gemacht werden.

Im Falle einer Ablehnung der geltend gemachten Ansprüche von Seite
der Anstalt verjähren diese Ansprüche , wenn nicht innerhalb Jahresfrist , vom
Tage der Ablehnung an gerechnet, die gerichtliche Klage eingebracht wurde.

LI.
(Öffentliche Sammlungen .)

Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 8 Juli 1898 , Z . 59177
(M .-Z . 126021/111 ), dem Wiener Magistrate Nachstehendes bekanntgegeben:

J,Das hohe k. k. Ministerium für Cnltus und Unterricht hat laut Erlass
vom 16 . Juni 1898 , Z . 12714 , im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium
des Innern dem Comito zur Errichtung einer Marinekirche im
Centralhafen von Pola (in Policarpo ) zum Zwecke der Vollendung der
genannten Kirche die Bewilligung zur Sammlung freiwilliger Beiträge in
Niederösterreich mittels sogenannter „ Bausteine " für das Solarjahr 1898,
jedoch mit Ausschluss der Sammlung von Hans zu Hans , gegen dem ertheilt,
dass für das auf der Rückseite der erwähnten ..Bausteine " etwa anznbringende
Gebet , für jede der in Betracht kommenden Diöcesen die Genehmigung des be¬
treffenden Ordinariates einzuholen ist.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit dem Beifügen in die Kenntnis
gesetzt, dass Franz Braunitzer  Edler v. Brannthal  mittels Eingabe vom
31 . Mai d. I . die Einstellung der ihm mit dem h. ä . Erlasse vom 4 . April
d- J >, Z . 30625 , für den gleichen Zweck bewilligten Sammlung angezcigt hat ."

Die k. k. n .-ö. Staithalterei hat ferner unterm 7 . Juni 1898 , Z . 46198
(M .-Z . 1044I0/I1I ), dem Maria - Elisabethvereine in Wien  die Be¬
willigung ertheilt , bis 31 . December 1898 eine Sammlung milder «spenden
zu Vereinszwecken bei bekannten Wohlthätern , somit nicht von Hans zu Hans,
sowie mit Ausschluss der öffentlichen Behörden und Ämter im Erzherzogthume
Österreich unter der Enns vornehmen zu dürfen.

Dieselbe Behörde hat mit Erlass vom 23 . Juni 1898 , Z . 49200 (M .--
Z . 114509/111 ), für die I . (Lehrerinnen -) Section des Ersten Vereines katho¬
lischer Lehrerinnen und Erzieherinnen inÖsterreich  die Sammlung
milder Gaben in Niederösterreich zum Zwecke der Errichtung eines Heims
katholischer Lehrerinnen bei bekannten Wohlthätern , also mit Ausschluss der
Sammlung von Hans zu Haus , auf die Dauer des Jahres 1898 bewilligt
und mit Erlass vom 20 . Juni 1898 , Z . 52978 (M .-Z . 111142/III ), dem
St . Josef - Knabenasylverein - in Wien  in theilweiser Berücksichtigung
des diesfalls gestellten Ansuchens die Bewilligung ertheilt , im Laufe der Monate
Juli , August und September dieses Jahres in Niederösterreich Geldspenden für
Vereinszwecke zu sammeln , und zwar erstreckt sich diese Bewilligung nicht ans
das Sammeln in öffentlichen Gebäuden und Ämtern und ist jederzeit widerruflich.

Endlich hat die k. k. n .- ö. Statthalterei mit Erlass vom 4 . Juli 1898,
Z . 56464 (M .-Z . 120705/III ), dem Vereine „Heilanstalt Allaud " in
Wien  über dessen Ansuchen die Bewilligung ettheilt , im Jahre 1899 im Kron-
lande Niederösterreich von Haus zu Hans , jedoch mit Ausnahme der Behörden
und öffentlichen Ämter für Vereinszwecke milde Spenden sammeln zu dürfen.

II. N»rm»tml>elU»uuu»geii.
lleineiiiderath:

22 .
(Frist zur Ablegung der für den städtischen Veterinär-

dienst vorgefchriebenen Physikatsprüfnng .)
Der Gemeinderath hat mit dem Plenar -Beschlusse vom

19 . Juli 1898 , Z . 6907 (M .-Z . 54212 ) , nachstehenden Magistrats-
Antrag genehmigt:

Es sei in die Dienstpragmatik für die Gemeindebeamten und Diener der
Stadt Wien die Bestimmung aufzunehmen , dass von dem in den Veterinär¬
dienst Aufgenommencn binnen drei Jahren vom Tage der Beeidigung so
gewiss die Physikatsprüfnng mit gutem Erfolge abgelegt werden muss , widrigens
er ohneweiters aus dem städtischen Dienste entlassen werden kann.

Jedenfalls ist die Beförderung des Säumigen unzulässig.
Für jene dagegen , welche bereits mehr als drei Jahre dienen , ohne die

Prüfung bisher abgelegt zu haben , sei zur Ablegung der Prüfung ein Termin
von einem Jahre sestznsetzen.
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81Mrath:
23 .

1NttsrrickmlgsordnuilH für die im Wiener Gemeinde¬
gebiete bestehenden freiwilligen Feuerwehren .)

Genehmigt mit Stadtraths -Beschluss vom 1 . Juli 1898,
Z . 2134 (M .-Z . 46345/XIV ) :

Bezirk
Die freiwillige

O r l s f e u e r w e h r
in

II

XI

XI

XII

XII

XII

XII

XII

XII

XIII

XIII

,Cchiffitti!hlen-Kria »"

rückt ans

bei Rauchfaiig - ,
Dippelbaum¬
und Wiesen-
brändeu in

bei Meldungen
über andere
Brände *) in

außerdem bei
Einlangen von

Meldungen über
Großfeuer *) in

Nndolsshiigel

Turnerfenerwehr
Simmering

Kaiser -Ebersdorf

Unter -Meidling

Ober -Meidling

Gaudcnzdorf

Hetzendorf

Altmannsdorf

Turnerfenerwehr Unter-
Meidling

Hietzing

2ain;

Schiffinnhlen -Kriau.
lDer Ausrückungs -Rayon reicht von der Lederfabrik
Weingärtner  am rechtenUfer der Donau strom¬
abwärts bis zur Slaatsbahnbrücke über die Donau,
Eisenbahndamm zwischen dieser Brücke und der
Staatsbahnbrücke über den Donaucanal linkes
Ufer des Donaucanales , östliche Begrenzung der
Frendenauer Rennbahn bis zum sogenannten
Pratercck, rechtes Ufer der Donau bis zur Staats¬

bahnbrücke.)

Rudolfshügel
Rudolfshügel

Simmering
Kaiser -Ebersdorf

Kaiser-
Ebers dorf

Unter-
Meidling

Ober-
Meidling

Kaiser- Ebersdorf
Simmering

Simmering
Kaiser -Ebersdorf

Unter -Meidling
Sechshaus
Fünfhaus

Rudolfsheim
Ober -Meidling

Gaudcnzdorf

Gaudcnzdorf

Hetzcndorf

Altmannsdorf

Hietzing
Schönbrnnn

Unter-
St . Veit

Ober -Meidling
Unter-Meidling

Hietzing
Gaudenzdorf
Schönbrunn
Sechshans
Fünfhans

Unter-Meidling
Gaudcnzdorf

Ober -Meidling
Sechshaus
Fünfhaus

Hetzendorf
Altmannsdorf

Hietzing
Schönbrnnn

Penzing
Breitensee

Hetzendorf
Penzing

Rudolssheim
Altmannsdorf

Hetzendorf
Altmannsdorf

Lainz
Speising

Altmannsdorf
Hetzendorf

Unter-Meidling
Ober -Meidling

Gaudenzdorf

Hietzing
Schonbrunn
Hetzendorf

Altmannsdorf
Lainz

Speising
Unter- St . Beit
Ober -St . Beit

Hacking
Hütteldorf

Penzing
Baumgarten

Hetzendorf
Altmannsdorf
Rudolfsheim

Unter-Meidling
Ober -Meidling

Gandenzdorf
Lainz

Speising

Hetzendorf
Altmannsdorf

Lainz

Lainz
Hetzendorf

Altmannsdorf
Speising

^Hi.etzu'gSchonbrunn
Unter -St . Beit
Ober -St . Veit

Speising
Lainz

Hetzendorf
Altmannsdorf

Hietzing
- . ^ Schönbrnnn

XIII Sueifinll Sveisina ^ Lainz Unter-St . Veit
^ ^ Ober -St . Veit

Hütteldorf

.. . ^als Ranchfang -, Dippelbaum - und Wiescnfeuer sind:
Zemmer -, Gewölbe -, Werkstätten -, Keller- und Dachbrände , unter „Großfeuer " solche Brände

zu deren Bewältigung außer dem normalen Succurs noch weitere Hilfskräftebenothegt werden . ^

Unter-Meidling
Ober -Meidling
Gaudenzdorf

Breitensee
Fünfhaus
Sechshans

Rudolfsheim

Hacking
Hütteldorf

Penzing
Baumgarten

Bezirk
Die freiwillige

O r t s f e n e r w e h r
in

r ü ck t a il s

bei Rauchfang-
Dippelbaum-
und Wiesen¬
bränden in

bei Meldungen
über andere
Brände in

außerdem bei
Einlangen von
Meldungen über
Großfeuer in

XIII Ober -St . Beit

XIII

XIII

XIII

Hacking

Hütteldorf

Penzing

XIII

XIII

XIV

XVI

XVI

XVII

XVII

XVII

XVIII

Banmgarten

Breitensee

Nndolfsheim

Ottakring

Nenlerchenseld

Hernals

Ober-
St . Veit

Hacking

Hütteldorf

Penzing

Banmgaiten

Breitensee

Nndolfsheim
Fünfhans
Sechshans

Ottakring

Nenlerchenseld

Dornbach

Nenwaldegg

Währing

Dornbach

Nenwaldegg

Währing
Weinhans

Ober -St . Beit
Unter-St . Beit

Hietzing
Schönbrnnn

Lainz
Speising

Hütteldorf
Hacking

Hacking
Ober -St . Veit

Hütteldorf

Hütteldorf
Hacking

Baumgarten

Pnizing
Hietzing

Schönbrnnn
Unter-St . Veit

Baumgarten
Breitensee

Rudolfsheim

Ranmgai ' ten
Unter -St . Veit
Ober - St . Beit

Hacking
Hütteldorf

Penzing
Breitensee

Breitensee
Penzing

Baumgarten
Rudolfsheim

Ottakring
Nenlerchenseld

Rudolssheim
Sechshans
Fünfhaus

Unter -Meidling
Ober -Meidling

Gaudenzdorf
Penzing

Breitcnsce
Ottakring
Breitensee

Neulerchenfeld
Dornbach

Neuwaldegg
Währung

Weinhaus

Neulerchenfeld
Sechshans
Fünfhans

Rudolfsheim
Ottakring

Hernals
Dornbach

Nenwaldegg
Währing
Weinhaus
Gersthof

Ottakring
Nenlerchenseld

Dornbach
Nenwaldegg

Dornbach
Nenwaldegg

Neustift a. W.
Salmannsdorf

Währing
Weinhaus

Hernals
Gersthof

Pötzleinsdorf
Ober -Döbling

Penzing
Bannigarte»

Hietzing
Schönbrnnn

Lainz
Speising

Unter-St . Veit
Banmgarten

Unter -St . Veit
Ober -St . Veit

Breitensee

Unter-Meidling
Ober -Meidling

Gaudenzdorf
Lainz

Speising
Ober -St . Veit

Huckiug
Hütteldorf
Sechshans
FünfhauS
Ottakring

Nenlerchenseld

Hietzing
Schönbrnnn

Lainz
SP ei sing

Ober -St . Veit
Unter-St . Beit

Hacking
Hütteldorf

Unter-Meidling
Ober -Meidling

Gandenzdorf
Sechshans
Fünfhaus
Dornbach

Nenwaldegg

Baumgarten
Ottakring

Neulerchenfeld

Sechshans
Fünfhaus

Rudolfsheim
Hernals
Gersthof

Breitensee
Hernals

Dornbach
Nenwaldegg

Währing
Weinhans
Gersthof

Pötzleinsdorf
Ober -Döbling

Ottakring
Nculerchenfeld

Hernals
Neustift a. W.
Salmannsdorf

Neulerchenfeld
Ottakring
Dornbach

Nenwaldegg
Neustift a. W.
Salmannsdorf
Unter-Döbling
Heiligenstadt

Grinzing
Nussdorf

Kahlenbergerdorf
Iosefsdorf
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Bezirk
Tie freiwillige

O r t s f e n e r w e h r
in

rückt ans

bei Rauchfang -,
Dippelbaum¬
und Wiesen-
bränden in

bei Meldungen
über andere
Brände in

außerdem bei
Eiulangen von
Meldungen über

Großfeuer in

XVIII

XVIII

XVIII

XIX

XIX

XlX

XIX

XIX

XIX

XIX

XIX

Gersthof

Pötzleinsdorf

Mnstift am Walde

fber -Döbling

Ilntcr -Döblinsi

Obcr -Sieverinß

Unter -Sievering

Heiligenstadt

Grinzing

Nussdorf

Nnssdorf
(Turner)

Gersthof

Pötzlriusdorf

9te»stifk am
Waloc

Salinanusdorf

Obei -Döbling

Nnter - Döbl ng

Gersthof
Pötzleinsdorf

Neustift a. W.
Salmannsdorf

Währing
Weinhaus

Pötzleinsdorf
Gersthof

Neustifr a. W.
SalmannSdorf

Neustift a. W.
Salmannsdorf
Pötzleinsdorf

Ober -Siebering

Ober -Döbling
Unter-Döbling
Unter-Sievering

Unter-Döbling
Ober -Döbling

Ober -Sievering
Unter-Sievering

Heiligenstadt
Grinzing
Nussdorf

Kahlenbergerdorf
Josefsdorf

Ober-
Sievenug

Ober -Sievering
! Pötzleinsdorf
I Neustift a. W.

Salmannsdorf
Unter-Sievering

Uuti' i-
Sieveriug

Heiligenstadt

Grinzing

Unter -Sievering
Ober -Döbling
Unter-Döbling

Ober -Sievering

Hernals
Dörnbach

Neuwaldegg
Ober -Döbling
Unter-Döbling
Ober - Sievering
Unter- Sievering

Währing
Weinhaus

Ober -Sievering
Unter- Sievering

Unter-Sievering

Währing
Weinhaus
Gersthof

Pötzleinsdorf
Ober -Sievering

Heiligenstadt
Grinzing
Nnssdorf

Kahlenbergerdorf
Josefsdorf

Währing
Weinhans
Gersthof

Pötzleinsdorf
Neustift a. W.
Salmannsdorf

Unter-Döbling
Heiligenstadt

Grinzing
Nussdorf

Kahlenbergerdorf
Josefsdorf

Neustift a. W.
Salmannsdorf
Heiligenstadt

Grinzing
Nussoors

Kahlenbergerdors
Josefsdorf

Heiligenstadt
Ober -Döbling
Unter-Döbling

Grinzing
Nussdorf

Kahlenbergerdors
Josefsdorf

Grinzing
Unter -Döbling
Ober -S >evering
Unter -Sievering

Heiligenstadt
Nussdorf

Kahlenbergerdors
Josefsdorf

Nnssdorf
Kuhleuberger-

dorf
Jos . fsdorf

Nussdorf
Kahlenbergerdors

Josefsdorf
Heiligenstadt

Grinzing

Ober - Lievering
Unter-Sievering

Ober -Döbling
Unter-Döbling

Nussdorf
Kahlenbergerdors

Jofefsdorf
Heiligenstadt

Grinzing

Bei anderen Uuglücksfälleu haben die freiwilligen Feuerwehren in der
varaussichtlich erforderlichen Stärke nach Colonne I , II oder III über die in
jedem einzelnen Falle vom städtischen Fenerwehr -Commando ergehende Weisung
auszurücken.

Fabriksfenerwehren haben nur im Fabriksrayon oder dessen anstoßender
Nachbarschaft ausznrücken.

Zu Ausrückungen über die Gemeindegrenzen , welche in diesem Schema
nicht ausdrücklich normiert sind, ist der Auftrag vom städtischen Fenerwehr-
Commando , respective die Aufforderung des Commandanten der Ortsfeuerwehr
des Brandplatzes oder der auswärtigen Behörde abzuwarten.

Stadtraths - Beschluss vom  19 . Juli 1893 , Z . 4870.
Bei allen Waldbründen innerhalb und auch außerhalb des Wiener Ge¬

meindegebietes , jedoch in unmittelbarer Nähe desselben , haben die betreffenden
freiwilligen Ortsfeuerwehren , deren Ansrückungsrayon an das Gemeindegebiet,
in welchem der Waldbrand zum Ausbruch gekommen ist, austößt , zur Löschung
des Brandes anszurücken.

Stadtraths - Beschluss vom 21 . Februar  1893 , Z . 7151 ex 1892.
1. Bei dem Zusammentreffen von Wiener freiwilligen Feuerwehren mit

der städtischen Bernfsfeuerwehr außerhalb Wiens stehen erstere mit der durch
Z 47 der n .-ö. Feuerpolizei -Ordnung vom 1. Juni 1870 , L.-G .-Bl . Nr . 39 , ge¬
botenen Beschränkung unter dem Commando des Commandanten der Wiener
Bernfsfeuerwehr.

2 . Bei einem Brande in einer ehemaligen Vorortegemeinde , welche keine
freiwillige Feuerwehr besitzt, hat bis zum Erscheinen der städtischen Bernfs¬
feuerwehr der Commandant der zuerst am Brandplatze erschienenen Feuerwehr
das Commando zu führen.

3. Die Gemeinden der Wien nahegelegenen Ortschaften werden ersucht,
bei Bränden in den angrenzenden Theilen Wiens über Aufforderung der Ge¬
meinde nach Thunlichkeit unentgeltlich Hilfe zu leisten.

Stadtraths - Beschluss vom 15. April  1898 , Z . 3600.
Dem Commando der freiwilligen Feuerwehr Hietzing wird die Führung

des Commandos über die zur Hilfeleistung erscheinenden freiwilligen Feuer¬
wehren bei im Gebietstheile Ilnter -St . Beit ausbrechcnden Bränden gemäß
Z 25 der Feuerpolizei -Ordnung für Wien übertragen.

H *
Ä-

S ch e nr a
über die zur Hilfeleistung im Wiener Gemeindegebiete berufenen freiwilligen

Feuerwehren . (Xä M .-Z . 46345/XIV ox 1897 .)

Bei Bränden in

Bezirk Ort

haben auszurücken die freiwilligen
Feuerwehren , und zwar

bei Rauchfang - ,
Dippelbanm-

und
Wiefenbränden

bei Meldungen
über

andere Brände *)

außerdem bei
Einlangen von

Meldungen über
Großfcuer *)

II

XI

XII

XIII

Von der Lederfabrik Wein¬
gärtner  am rechten Ufer
der Donau stt oinabwäits bis
zur Staatsbabubrncke , über
die Donau , Eisenüabndamm
zwischen dieser Brücke und
der Staatsbahnbrücke über
den Donaucannl , linkes Ufer
des Douaucanales , östliche
Begrenzung der Freudenauer
Rennbahn bis znm soge¬
nannten Pratereck, rechtes
Ufer der Donau bis zur

Staatsbabnbrücke

Nudolsshiigel

Simmering

Kaiser -Ebersdorf

Nnter -Meidling

)ber -Meidling

Gaudenzdorf

Hetzendorf

Altmannsdorf

Hietzing

'chönbrunn

Lainz

Speising

Ilnter -St . Veit

Obcr -St . Veit

Hacking

Hütteldorf

Schiffmühlen
Krieau

Schiffmichlen
Krieau

Nudolfshügel Rudolfshügcl

Kaiser-
Ebersdorf

Unter-
Meidling

Ober-
Meidling

Gandenzdorf

Hetzendorf

Altmannsdorf

Hietzing

Hietzing

Lainz

Speising

Hietzing

Ober -St . Veit

Hacking

Hütteldorf

Simmering
(Turner)

Kaiser-Ebersdorf
Rudolfshügel

Unter-Meidling
Ober -Meidling

Gaudenzdorf
Rudolfsheim

Meidling
(Turner)

Hetzendorf
Nltmannsdoef

Lainz
Speising
Hietzing

Hietzing
Ober -Meidling

Lainz
Penzing

Ober -St . Beit

Lainz
Speising

Hetzendorf
Hietzing

Ober - L>t . Bert

Hietzing
Lainz

Ober -St . Beit
Banmgarten

Penzing

Ober -St . Veit
Hietzing

Lainz
Hacking

Baumgarien

Hacking
Hütteldorf
Hietzing

Ober - St . Beit
Baumgarten

Penzing
Hietzing

Altmannsdorf
Breitensee

Ober -Meidling
Meidling
(Turner)

Unter-Meidling
Gaudenzdorf

Unter-Meidling
Baumgarteu

Hacking
Speising

Hacking
Baumgarteu

Altmannsdorf
Penzing

Speising
Hütteldorf
Breitensee
Hacking

Hütteldorf
Speising
Brcitensee

Penzing

Penzing
Lainz

Speising
Breitenfee

*) Unter „anderen Bränden " als Rauchfangfeucr . Dippelbaum - und Wiefenfeuer sind:
Zimmer - , Gewölbe -, Werkstätten -, Keller- und Dachbrände , unter „Großfener " solche Blande
verstanden, zu deren Bewältigung außer dem normalen Succurs noch weitere Hilfskräfte
benöthigt werden.
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Bei Bränden in

Bezirk Ort

haben auszurücken die freiwilligen
Feuerwehren , und zwar

bei Rauchfaiig - ,
Dippelbaum-

mid
Wiesenbriiiiden

bei Meldungen
über

andere Brände

außerdem bei
Etnlangen von

Meldungen über
Großfener

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

Penzing

Bnilingarten

Breitenste

Sechshans

Fiinfhans

fl.ndolfsheim

Ottakring

Neulerchenfeld

Hernals

Dornbach

Neuwaidegg

Währing

Weinhans

Gersthof

Pötzleinsdorf

Nenstift am Walde

Salmannsdorf

Ober -Döbling

Unter -Döbling

Ober -Siebering

Unter -Sievering

Hciligenstadt

Penzing

Baningarten

Breitensee

Nndolfsheini

Nndolfsheini

Nndolfsheini

Ottakring

Neulerchenfeld

Dornbach

iXenwaldegg

Währing

Währing

Gersthof

Pötzleinsdorf

Neustift a. W.

Nenstift a. W.

Ober -Döbling

Unter -Döbling

Ober-
Sievering

Unter-
Sievering

Heiligenstadt

Penzing
Hietzing

Baumgarten
Breitensee

Rudolfsheim

Baumgarten
Hietzing

Hüttcldorf
Penzing

Breitensee

Breitensee
Penzing

Baumgarten
Ottakring

Rudolfsheim

Rudolfsbeim
Unter -Meidling
Neulerchenfeld
Gaudenz darf

Ober - Meidling

Rudolfsheim
Unter -Meidling

Breitensee
Neulerchenfeld

Penzing

Ober - St . Beit
Ober -Meidling
Unter -Meidling

Lainz

Rudolfsheim
Halling

Ober - St . Veit
Lainz

Hütteldorf
Unter-Meidling

Hietzing
Neulerchenfeld

Penzing
Ottakring
Breitensee

Hietzing

Ober -Meidling
Hietzing

Ottakring
Gaudenzdorf

Ottakring
Breitensee

Neulerchenfeld
Hernals

Neulerchenfeld
Ottakring

Hernals
Breitensee

Hernals
Währing

Dornbach
Ottakring
Hernals

Nenwaldegg

Währing
Ottakring

Hernals
Gersthof

Gersthof
Währing
Hernals

Pötzleinsdorf

Pötzleinsdorf
Ober - Sievering

Währing
Gersthof

Neustift a. Walde

Neustift
Neuwaldegg

Gersthof
Pötzleinsdorf

Ober - Sievering

Ober -Döbling
Unter - Döbling

Heiligenstadt
Unter - Sievering

Währing

Unter -Döbling
Ober - Döbling

Unter - Sievering
Grinzing

Heiligenstadt

Ober - Sievering
Unter - Sievering

Grinzing
Unter -Döbling

Neustift

Unter - Sievering
Ober - Sievering
Unter -Döbling
Ober - Döbling

Grinzing

Heiligenstadt
Unter -Döbling

Grinzing
Nussdorf
Nussdorf
(Turner)

Rudolfsheim
Penzing

Währing
Dornbach

Währing
Penzing

Dornbach
Rudolfsheim

Dornbach
Ottakring

Neulerchenfeld
Gersthof

Breitensee
Neulerchenfeld

Währing
Gersthof

Pötzleinsdorf
Unter -Döbling
Neulerchenfeld
Ober -Döbling

Ober -Döbling
Unter -Döbling
Neulerchenfeld

Ottakring

Ober -Döbling
Unter -Döbling

Hernals

Dornbach
Währing

Unter- Sievering
Unter - Döbling

Hernals
Gersthof

Nussdorf

Ober - Sievering
Nussdorf
Gersthof
Währing

Heiligenstadt
Ober -Döbling

Gersthof
Pötzleinsdorf

Gersthof
Pötzleinsdorf
Heiligenstadt

Neustift

Ober -Sievering
Währing

Unter - Sievering
Ober -Döbling

Bei Bränden in

Bezirk

XIX

Ort

Grinzing

Nnssdorf

Kahlenliergerdors

Josefsdorf

haben ausznrücken die freiwilligen
Feuerwehren , und zwar

bei Ranchfang - .
Dippelbaum-

und
Wiescnbränden

bei Meldungen
über

andere Brände

außerdem bei
Einlangen von

Bieldungen über
Großfeuer

Grinzing

Nnssdorf

Nnssdorf

Nnssdorf

Grinzing
Unter -Döbling

Heiligenstadt
Nussdorf
Nussdorf
(Turner)

Nussdorf
Nussdorf
(Turner)

Unter -Döbling
Heiligenstadt

Grinzing

Ober -Döbling
Ober -Sievering

Währing
Unter- Sievering

Ober -Sievering
Unter - Sievering
Ober -Döbling

Währing

Znsammengestellt auf Grund der mit Stadtraths -Beschluss vom I . Juli
1898 , Z . 2134 , genehmigten Ansrücknngsordnnng.

24 .
(Änderung der Bezeichnung „ provisorische " und

„definitive " Hausdiener . >
Zufolge StadtrathS Beschlusses vom 8 . Juli 1898 , Z . 6749 (M .-Z.

116551/IV ), wurde die bisher übliche Bezeichnung der städtischen Hausdiener
als „provisorische" und „ definitive " Hausdiener unbeschadet ihrer Bezüge und
des Dienstverhältnisses dahin abgeändert , dass die ..provisorischen " Hausdiener
als „provisorische Hausdiener der II . Bezngsclasse " und die „definitiven"
Hausdiener als „ provisorische Hausdiener der I . Bezngsclasse " fernerhin zn
bezeichnen sind.

25 .
(Die Bewilligung zur Abgabe von Wasser für ansrer-
gewöhnliche oder Nntzzwecke ist der Entscheidung des

Stadtrathes vorznbehalten .)
In einem speciellen Falle hat sich das hohe k. k. Ministerium des Innern

darauf berufen , dass der Vertreter der Gemeinde Wien bei einer von der
hohen k. k. n .°ö. Statthaltern angeordneten Ban -Commission betreffs der Er-
theilnng des Banconsenses für ein ärarisches Gebäude den Bezug von Hoch-
qnellenwasser zum außerordentlichen Bedarse und als Nntzwasser zuge-
standen habe.

Der Wiener Stadtrath hat mit Rücksicht auf diesen Fall in der Sitzung
vom 12 . Juli 1898 , Z . 6932 (M .-Z . 89209/VII ), nachstehenden Beschluss
gefasst

Vertreter der Gemeinde Wien bei den von der Statthalterei ange¬
ordneten Bau -Commissionen für Militär - oder Staatsgebände haben bei den¬
selben in allen Füllen die Bewilligung zur Abgabe von Wasser für außergewöhn¬
liche oder Nutzzwecke der Entscheidung des Stadtrathes vorznbehalten.

AlaMlal:
2 «.

(Jonrnaldienft in den Magistrats -Departements
(Ämtern ^. )

Magistrats -Director Tachau hat mit Erlass vom 4 . Juli
1898 , M .-D .-Z . 1472 gx 1898 , Nachstehendes augeordnet:

Da es wiederholt vorkommt , dass auch vor Eröffnung der Gemeinde-
raths -Sitznngen Auskünfte über Acten verlangt werden , so sehe ich mich über
Weisung des Magistrats - Präsidiums veranlasst , im Nachhange zum hier-
ämtlichen Decrete vom 13 . Mai 1897 , M .-D .-Z . 1202 , anzuordnen , dass die
während der Gemeinderaths -Sitznngen in den Departements (Ämtern ) Journal
habenden Beamten bereits eine halbe Stunde vor Eröffnung der Sitzungen
im Bureau anwesend zn sein haben , um auf Verlangen Auskünfte ertheilen
zu können.

Hievon setze ich Euer Wohlgeboren mit dem Ersuchen in die Kenntnis,
die dortamts zugetheilten Beamten sofort von dieser Verfügung zn ver¬
ständigen.

27 .
(Marktgebüreil -Tarif .)

Festgesetzt mit Beschluss des Gemeiuderathes vom 17 . November
1887 , Z . 7256 , uud des Wiener Stadtrathes vom 2 . December
1891 , Z . 3391 , genehmigt mit den Erlässen der hohen k. k. n .-ö.
Statthalterei ääto . 3 . December 1887 , Z . 65322 , und 15 . De¬
cember 1891 , Z . 77162 , ergänzt durch die neue Anmerkung IV
unter I . „Standgebüren " und die neue Tarispost 4 unter IV.



Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 69 . 30 . August 1898 87

„Lagergebüren " mit den Verfügungen des zur einstweiligen Be¬
sorgung der Geschäfte der k. k. Neichshanpt - und Residenzstadt
Wien bestellt gewesenen k. k. Bezirkshauptmannes Dr . Hans
v. Frieders  vom 17 . März 1896 , Z . 1876 , und vom
29 . April 1896 , Z . 2976 , genehmigt mit dem Erlasse der hohen
k. k. n .- ö. Statthaltern vom 20 . Juni 1896 , Z . 44650 , abge¬
ändert rncksichtlich der Tarispost 1 a. unter IV . „Lagergebüren"
und ergänzt durch den Zusatz nach IV . „Lagergebüren " 1 ä mit
den Stadtraths -Beschlüssen vom 18 . März 1898 , Z . 177l , und
22 . April 1898 , Z . 1424 , genehmigt mit dem Erlasse der hohen
k. k. n .- ö. Statthalterei von 21 . Juni 1898 , Z . 54406 . —
M .-ZZ . 37686t ox 1887 , l80220 sx 1891 , 111915 ex 1896,
111141 ex 1898:

I . Slandgcbüren
a) für alle auf den Victualieuinärkteli , auf Straßen und Plätzen befind¬

lichen Stände , und zwar nach folgenden Gruppen:

auf sämmtlichen
Märkten im 1, Be¬

zirke, auf dem
Kärntnerthormarkt

im IV. Bezirke und
auf den Plätzen und
Straßen außerhalb

der Märkte in
allen neunzebn Be¬

zirken für

stabile
Stände

trans¬
portable
Stände

auf allen übrigen
Marktplätzen in
den Bezirken II

bis XIX für

stabile
Stände

trans¬
portable
Stände

Gebür für je I Längennieter des
Standplatzes pro Tag

1. Gruppe:

der Fleischhauer , Fleischverschleißcr , Fleisch¬
selcher, Wildbrethändlcr , Geflügelhäudler

uud Fischhändler

II . Gruppe:

Marktvictualienhändler , Grünwarenhändler,
Sanerkrauthändler . Mehl - und Hülsen-
früchtenhündler , Fcttwarenhändler , Eier-
händler , Brot - und Würstelverschleißer,
Obsthändler , Blumenhändler , Gärtner,
Miichhändler , Vogelhändler , Händler mit

diversen Marktartikeln und Flecksieder

III . Gruppe:

Kurz - uud Jndustriewarenhändler , Ver¬
schleißer von Kuchengebäck, Zuckerwaren -,

Lebzelter-, Christbaumhündler rc.

6 kr.

5 kr.

5 kr.

4 kr.

4 kr. 3 kr.

5 kr.

4 kr.

3 kr.

4 kr.

3 kr.

2 kr.

II . Ausleihgebüren
(Pro Markttag)

n) für eine Wage (Dreimal - oder Fischwage ) sammt Wagbank und
Gewichten . 2l kr.

b) für ein Hektoliter . 14 lr.
e) für ein Halb - oder Viertelhektoliter . - . . 7 lr.
ä ) für ein kleines Messgeschirr . 4 kr.
o) für einen Kohlensack am Holzkohlenmarkte . 4 kr.
I) für einen großen Fischbottich sammt Zuber . 15 kr.
ss) für einen kleinen Fischbottich sammt Zuber ohne Truhe . . . . 10 kr.
b ) für eine Bank . 4 kr.
i) für einen Schemmel . 2 kr.
ü) für ein Taristaserl auf dem Fischmarkte . . . 5 kr.

III . Ersatzgebürm.
a) für die Aufbewahrung von Waren oder leeren Geschirren in den

Einsatzlocalen der Marktaufsichtsgebäude , und zwar für einen
Korb , Butte , Kiste, Bank , per Stück und Tag . 3 kr.

b ) für die Benützung der städtischen Fischgeschirre im Donaucanale
zum Einsetzen von Fischen, per Abtheiluug und Woche . . . . 1 kr.

IV . Lagergebüren.
1 . Für die Benützung des städtischen Freilagerplatzes im II . Bezirke,

Treustraße und der Schwabengestätte am rechten Ufer des Douaucauales zur
Lagerung von:

a) Laden , Pfosten und Latten bei einer Schlichtung bis zu zwei
Meter Höhe per Quadratmeter Lagerfläche und Woche . 4 kr.
bei einer Schlichtung über zwei Dieter Höhe für jeden weiteren
Meter Höhe per Quadratmeter Lagerfläche und Woche mehr um . 2 kr.

Jeder Bruchtheil eines Meters wird für ein ganzes Meter
gerechnet . Bei einer Lagerzeit über drei Monate tritt eine bOpercentige
Erhöhung der Gebür ein.

b) Raffern , Sparren , Traunern , Halbbäumen , Brnckstreu , per Stück
und Woche . 3 kr.

c) Baumstämmen , Floßbäumen und Hackstöcken, per Stück und
Woche . 3 kr.

<1) Speichen , Clavierholz , Felgen , Sieben , Spähnen , Binderholz,
Schindeln , Kehlheimerplatteu , Ziegeln , Bau - und Mühlsteinen,
Haferthon , per Quadratmeter Lagerraum und Woche . 4 kr.

Anmerkung.  Die ans dem städtischen Freilagerplatze im II . Bezirke , Tren-
straße jeweilig gelagerten Holzvorräthe sind gegen Brandschaden ver¬
sichert, und wird zur Deckung der der Gemeinde Wien durch diese Ver¬
sicherung erwachsenden Kosten ein bpercentiger Zuschlag zu den entfallenden
Lagergebüren als Marktgebür eingehoben.
2 . Für die Benützung des Schanzelmarktes zur Lagerung von:

s ) Brennholz als Beiladung für 1 m ? Belegraum und Woche . . 3 kr.
0 Thongeschirren , für 1 m ? Lagerraum und Woche . - 3 kr.
^ ) leeren Geschirren (Butten rc ) , per Stück . 1 kr.

3 . Daun des städtischen Lagerhauses an der Weißgärberlände , zur
Lagerung von:

li) Brennholz per Quadratmeter Lagerraum und Woche . 5 kr.
4 . Für die Benützung der Marktplätze zur Lagerung von:

i) Waren oder leeren Geschirren , per Quadratmeter Lagerraum und
Tag . 2 kr.

V . Waggcbnren.
Für das Abwägen auf den städtischen Brückenwagen für je 50

oder weniger . 1 kr.

Anmerkung  I . Für Brnchtheile eines Meters wird die volle Gebür wie für
ein Meter eingehoben.

Anmerkung  II . Die Tiefe eines Standes kann je nach den räumlichen
Verhältnissen bis 2 m betragen ; falls es nach den Platzverhältnissen
zulässig erscheint, einem Standbesitzer „einen Platz mit größerer Tiefe
einzuränmen , so hat derselbe für das Übermaß , welches über die normal¬
mäßige Tiefe von 2 in benützt wird , eine Mehrgebür von 2 kr. per
Quadratmeter , ohne Unterschied der Lage des Verkaufsplatzes , zu ent¬
richten.

Anmerkung  III . Die Standgebüren sind auch für jene Tage zu entrichten,
an welchen die Stände nnbenützt ans dem Standplätze stehen gelassen
werden.

Anmerkung  IV . Die Standgebüren für die stabilen Stände sind monatlich
im vorhinein zu entrichten.

b ) für die Standplätze der auswärtigen Prodncenten und Händler (Land¬
parteien ), welche ihre Feilschaften entweder in Gefäßen seilbieten oder
auf dem Boden auslegen , per 1 m ? Belegfläche und Tag . . . 3 kr.

o) für Wägen ohne Unterschied der Bespannung , von welchen herab
Victualien oder Futterartikel verkauft werden , pro Tag . . . . 12 kr.
für einen Milchwagen , mit welchem Milch zugesührt wird , pro
Tag . 6 kr.
für einen einspännigen Holzkohlenwagen pro Tag . 15 kr.
für einen zweispännigen Holzkohlenwageu pro Tag . 25 kr.

ck) für Schiffe im Donaucanale , von welchen aus Victualien ver¬
kauft werden , und zwar für kleinere Schiffe (Zillen ) pro Tag . 20 kr.
für größere Schiffe (Trauner ) pro Tag . . . 30 kr.

III. Gesetze
min besonderer Wichtigkeit für den politischen Ver¬

waltungsdienst.
28.

(Älldernitg des Schulanfsichtsgesetzes vom 12 . October
1870 , L G . Bl . Nr . 51 . )

Gesetz vom 8 . Juni 1898 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 39:
Über Antrag des Landtages Meines Erzherzogthnmes Österreich unter

der Euns finde Ich auzuorduen , wie folgt:
Artikel  I.

Der Z 5 des Gesetzes vom 12 . October 1870 , L.-G .- Bl . dir . 51 , wird
in nachstehender Fassung abgeändert:

1. Der Ortspfarrer ist den Verhandlungen des Ortsschulrathes mit
beschließender Stimme beizuziehen.

2. Bestehen in einer Schulgemeinde mehrere Pfarren , so hat jener
Pfarrer , den die kirchliche Oberbehörde hiezu bestimmt , in den Ortsschnlrath
einzutreten.

3. Der Leiter der Schule ist den Verhandlungen des Ortsschulrathes
mit beschließender Stimme beiznzichen.

4 . Unterstehen dem Ortsschulrathe mehrere Schulen , so bestimmt der
Bezirksschulrath denjenigen unter den Leitern der Schulen , welcher in den
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Ortsschulrath einzutreten hat . Doch nehmen auch die Leiter der anderen
Schulen an den die besonderen Angelegenheiten ihrer eigenen Anstalten be¬
treffenden Verhandlungen des Ortsschnlrathes mit berathender Stimme theil.

5 . So oft cs sich um den Religionsunterricht handelt , ist der betreffende
Religionslehrer , sofern derselbe nicht als gewähltes Mitglied dem Ortsschul'
rathe angehört oder im Sinne des ersten Absatzes Mitglied des Ortsschnlrathes
ist, den Berathungen desselben mit beschließender Stimme beizuziehen.

Artikel  II.
Mein Minister für Cultus und Unterricht und Mein Minister des

Innern sind mit dem Vollzüge dieses Gesetzes betraut.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich nnter der Enns im Jahre

1868 pnblieierten Gesetze und Verordnungen .)
Reichsgesehlüalt.

Nr . 126 « Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern und
der Finanzen vom 26 . Juni 1898 , womit eine Vorschrift über
die Aichnng der österreichischen hölzernen Nuderschiffe ans der Donau er¬
lassen wird.

Nr. 127 . Kaiserliche Verordnung vom 15. Juli
1898,  betreffend die Verwendbarkeit der von der Communal -Creditanflalt
des Landes Schlesien auszngebenden Schuldverschreibungen zur fruchtbringenden
Anlegung von Stiftungs -, Pnpillar - und ähnlichen Capitalien.

Nr . 128 . Kaiserliche Verordnung vom 22 . Juli
1898,  betreffend die Verwendbarkeit der von der n .-ö. Landcs -Hypotheken-
anstalt auszngebenden Communal -Schuldscheine zur fruchtbringenden Anlegung
von Stiftungs -, Pnpillar - und ähnlichen Capitalien.

Nr . 126 Kundmachung des Finanzministeriums
vom 7 . Juli 1898 , betreffend die Änderung des Standortes und der
Bezeichnung der Expositur des Hauptzollamtes II . Classe Feldkirch in Winkl-
Gargella.

Nr . 136 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 18 . Juli 1898 , betreffend die Verlegung des mit einer Hafen-
und Seesanitätsagentie verbundenen Nebenzollamtes von Nona nach Brevilacqna.

Nr . 131 . Erlass des Finanzministeriums vom
20 . Juli 1898 , betreffend die Erstattung der Anzeige von der Ver¬
legung eines der im Z 27 , Absatz 1 des Zuckersteu«'rgesetzes vom 20 . Juni
1888 , R .-G .-Bl . Nr . 97 , bezeichnten Gewerbe (Geschäfte) in eine andere
Bctricbsstätte.

Nr . 132 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 25 . Juli 1898 , betreffend die Errichtung eines arbeits-
statistischeu Amtes im Handelsministerium .*)

Nr. 133 . Kundmachung des ELsenbahnministerinms
vom 21 . Juli 1898 , betreffend die Concessiouicrung der Fortsctzungs-
liuien der elektrischen Kleinbahn Prag -Vhsoean , einerseits bis nach Visoean
und andererseits zur böhmisch-mährischeu Maschinenfabrik in Lieben.

Nr . 134 . Verordnung des Justizministeriums vom
23 . Juli 1898 , betreffend die Zuweisung der Gemeinden und Guts¬
gebiete Kuhajow , Zagorze , Wolküw , ferner der Gemeinden Podciemno und
-ihrawka zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Sectiou II in Lemberg.

Nr . 135 . Erster Nachtrag zu der Vollzugsvorschrift zum
II . Hauptstücke des Gesetzes vom 25 . October 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 220,
betreffend die directen Persoualsteuern.

Nr . 136 . Kundmachung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern
und der Finanzen vom 28 . Juli 1898 , betreffend das Verbot
des Hausierhandels im Curorte Pörtschach am See.

Nr . 137 . Kundmachung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern
und der Finanzen vom 28 . Juli 1898 , betreffend das Verbot
des Hausierhandels in den galizischeu Cnrorten Krynica , Szczawnica , Truskawiec,
^egiestow , Lubieü und Zakopane.

Nr . 138 . Zweiter Nachtrag zur Vollzngsvorschrift zum
III . Hauptstücke des Gesetzes vom 25 . October 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 220,
betreffend die directen Personalstenern.

Nr . 136 . Concessionsurknnde vom 31 . Juli 1898
für die Lecalbahn Krakau —Kocmyrzöw.

Nr . 146 . Vierter Nachtrag zu der Vollzugsvorschrist zum
IV . Hauptstücke des Gesetzes vom 25 . October 1896 , R .-G .-Bl - Nr . 220,
betreffend die directen Personalsteueru.

Nr . 141 . Kundmachung des Ministeriums des
Innern vom 7 . August 1898 , betreffend die Errichtung einer
Bezirkshauptmanuschaft in Zirkow in Böhmen.

L . Landcsgesetzblatl.
Nr . 38 . Verordnung der k. k. n.-ö. Finanz -Landes-

Direction vom 29 . Juni 1898 , Z . 36085 , betreffend die
Termine zur Einzahlung der directen Stenern im III . Quartale 1898.

Nr . 36 . Gesetz vom 8. Juni 1898 , wirksam für das Erz-
herzogthnm Österreich nnter der Enns , betreffend eine Änderung des Schul-
anfsichtsgesetzcs vom 12 . October 1870 , L.-G .-Bl . Nr . 51 . *)

Nr . 46 . Verordnung des Justizministeriums vom
14 . Mai 1898 , Z . 8757 , betreffend die Zuweisung der Gemeinden
Alt -Ruppersdorf und Ginzersdorf zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes
Poysdorf in Niederösterreich.

Nr . 41 . Verordnung des Justizministeriums vom
11 . Mai 1 898 , Z . 8164 , betreffend die Zuweisung der Gemeinde
Ebenfurth zum Sprengel des Bezirksgerichtes Wiener -Neustadt in Niederösterreich.

Nr . 42 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogthume Österreich unter der Enns vom 14 . Juli
1898 , Z . 3424/0r ., betreffend die Ausscheidung der Ortsgemeinde
Ebenfurth aus dem Gebiete der k. k. Bezirkshauptmaunschaft Mödling und
Zuweisung zum Gebiete der k. k. Bezirkshauptmannschaft Wiener -Neustadt.

Nr . 43 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogthnme Österreich unter der Enns vom 15 . Juli
1898 , Z . 65490 , betreffend die den Gemeinden Jnzersdorf bei Wien,
Mauer bei Wien , Lilschau und St . Pölten ertheilte Bewilligung zur Ein¬
hebung einer Mietzinsauflage für die Jahre 1898 , 1899 und 1900.

Nr . 44 . Gesetz vom 30 . Juni 1898 , wirksam für das
Erzherzogthum Österreich unter der Enns mit Ausnahme des Gebietes der
Reichshaupt - und Residenzstadt Wien , betreffend die Vertilgung der Feldmäuse.

Nr . 45 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom 25 . Juli
1898 , Z 68338 , für die Durchführung des Gesetzes vom 30. Juni
1898 , L.-G .-Bl . Nr . 44 , betreffend die Vertilgung der Feldmäuse.

Nr . 46 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Innern vom 14 . Juni 1898 , womit nach Ein¬
vernehmung des niederösterreichischeu Landesausschusses zur Durchführung der
Gesetze vom 22 . März 1898 , L.-G .-Bl . Nr . 15 und 16, betreffend die Ein¬
hebung eines äOpercentigen Zuschlages zu der durch das Gesetz vom 31 . März
1890 , R .-G .-Bl . Nr . 53 , eingeführten staatlichen Abgabe von den durch
besondere Unternehmungen (Toralisatcure ) vermittelten Wetten im Erzherzog¬
thnme Österreich unter der Enns mit Ausschluss der Reichshaupt - und
Residenzstadt Wien , dann betreffend die Einhebung eines 40percentigen Zu¬
schlages zu der gedachten staatlichen Abgabe in der Reichshaupt - und Residenz¬
stadt Wien , Vorschriften erlassen werden .*)

Nr . 47 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich nnter der Enns vom 22 . Juli
1898 , Z . 67975 , betreffend die der Gemeinde St . Eghd a. N. ertheilte
Bewilligung zur Einhebung von Standgebüren von den Inhabern aller ans
öffentlichen Wagenaufstellnngsplätzen im Gemeiudegebiete von St . Eghd a . N.
zur Aufstellung gelangenden Personentransportmittel.

Nr . 48 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom 25 . Juli
1898 , Z . 69036 , betreffend die Satzungen einer „Städtischen Kaiser-
Franz Josef -Jubilänms -Lebens - und Rentenversicherungsanstalt in Wien " . *)

) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen . ! *) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc . " vollinhaltlich ausgenommen.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Nedacteur : Magistratsrath Dr . Friedrich Edler v. Nadler.
Papier aus der k. k. priv . Pittener Papierfabrik . — I . B . Waliishausser ' s k. u . k. Hof -Buchdruckerei , Wien.


	Seite 73
	Seite 74
	Seite 75
	Seite 76
	Seite 77
	Seite 78
	Seite 79
	Seite 80
	Seite 81
	Seite 82
	Seite 83
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87
	Seite 88

